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Zusammenfassung:

Im KofeBS Vorhaben wird seit 2017 die Einbindung der berufsbildenden Schulen in die Entwicklung 
und Durchführung eines Kompetenzfeststellungsverfahrens für an- und ungelernte Erwerbspersonen 
zur Vorbereitung auf die Externenprüfung erprobt. Für die Entwicklung des Kompetenzfeststellungs-
verfahrens und der darin eingesetzten Instrumente wurden zu Beginn des Vorhabens verschiedene Ver-
fahren aus Deutschland und Europa, die zur Validierung von informell und non-formal erworbenen 
Kompetenzen herangezogen werden, identifiziert und hinsichtlich einer möglichen Übertragbarkeit 
auf KofeBS geprüft. Diese, in Form einer Synopse gesammelten Erkenntnisse, sollen in diesem Bericht 
vorgestellt werden.

Leitung und wissenschaftliche Betreuung des Vorhabens liegen beim Institut Technik und Bildung 
(ITB) der Universität Bremen. Es wird in Zusammenarbeit mit vier berufsbildenden Schulen durch-
geführt. Darüber hinaus findet eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der externen Beratungs-
stelle Nachqualifizierung (NQE) der INBAS GmbH statt. KofeBS wird vom Europäischen Sozialfond 
(ESF) gefördert und unter dem Dach des Landesprogramms »Weiter mit Bildung und Beratung« des 
Senators für Arbeit, Wirtschaft und Häfen im Bundeslandes Bremen durchgeführt.

Abstract:

Since 2017, the KofeBS project is testing the involvement of vocational schools in the development 
and execution of a competence assessment procedure for unskilled workers in order to prepare them 
for an external examination. For the development of the competence assessment procedure and the 
instruments used therein, various procedures from Germany and Europe which are used to validate 
informally and non-formally acquired competences, have been identified and examined for possible 
adaptation to KofeBS. The synopsis will be presented in this report.

Project management and scientific support are based at the Institute of Technology and Education 
(ITB) of the University of Bremen. It is a cooperation with four vocational schools as well as the Advice 
Center for Secondary Qualification (NQE) of INBAS GmbH. The project is funded by the European 
Social Fund (ESF) and implemented through the state program »Continue with Education and Coun-
seling« of the Senator for Labor, Economics and Ports of the federal state of Bremen.
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Vorwort

Seit 2012 hat das Land Bremen mit dem Landesprogramm »Weiter mit Bildung und Beratung«1 ein 
Beratungsangebot aufgebaut, um den Bürger*innen in allen Fragen der beruflichen Weiterbildung zur 
Seite zu stehen. Vor dem Hintergrund der Bekämpfung von Armut hat das Landesprogramm dabei 
insbesondere bildungsferne Zielgruppen im Fokus. 

Im Landesprogramm arbeiten öffentliche Akteure zusammen, deren Aufgaben u. a. die Initiierung 
und Förderung von Berufsbildungsprozessen sind. Das Angebot reicht von einer trägerneutralen Wei-
terbildungsberatung für Einzelpersonen und Betriebe über die Unterstützung zum Nachholen eines 
Berufsabschlusses durch die Externenprüfung2 bis hin zu begleitenden Beratungsangeboten zur Aner-
kennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen. 

Seit 2013 wurden in KofeBS-Vorgängerprojekten Möglichkeiten zur Vorbereitung und Durch-
führung von Externenprüfungen für die berufliche Nachqualifizierung im Verbund der Partner 
des Bremer Landesprogramms geprüft und flächendeckend für die Nachqualifzierung An- und  
Ungelernter SGBII- und SGBIII-Empfänger3 genutzt. In diesem Rahmen wurden Screeningkriter-
ien entwickelt, die Vorauswahl von passenden Teilnehmer*innen in den Jobcentern eingeführt und 
potenzialbezogene Kompetenzüberprüfungen identifiziert. 

Im KofeBS Vorhaben wird seit 2017 nun die Einbindung von Berufsbildenden Schulen in ein 
Kompetenzfeststellungsverfahren für an- und ungelernte Personen zur Vorbereitung auf die Exter-
nenprüfung entwickelt und erprobt. Die Leitung und wissenschaftliche Betreuung des Vorhabens 
liegen beim Institut Technik und Bildung (ITB) der Universität Bremen. Es wird vom Europäischen 
Sozialfond (ESF)4 gefördert und unter dem Dach des Landesprogramms »Weiter mit Bildung und 
Beratung« des Senators für Arbeit, Wirtschaft und Häfen des Bundeslands Bremen durchgeführt. 

1 Für mehr Informationen siehe https://www.bremen.de/wirtschaft/weiterbildungsberatung/weiter-mit-bildung-und-
beratung

2 Teilnahme an der Abschlussprüfung eines regulären Ausbildungsberufs
3 SGB II: Sozial Gesetzbuch, Zweites Buch: Empfänger nach diesem Buch sind Personen, die 1. das 15. Lebensjahr vollendet und 

die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben, 2. erwerbsfähig sind, 3. hilfebedürftig sind und 4. ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben [Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz]. 
SGB III: Sozial Gesetzbuch, Drittes Buch: Empfänger nach diesem Buch sind grundsätzlich: Heimarbeiterinnen 
und Heimarbeiter, Auszubildende, Ausbildungs- und Arbeitssuchende, Arbeitslose, von Arbeitslosigkeit bedrohte, 
Langzeitarbeitslose, behinderte Menschen sowie Berufsrückkehrer [Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz 2003]

4 Für mehr Information siehe https://www.esf.de/portal/DE/Startseite/inhalt.html



1. Einführung

Das KofeBS-Vorhaben ist an das Programmsegment »Vorbereitung auf die Externenprüfung als Nach-
qualifizierung« (NQE)5 des Landesprograms angegliedert. Dieses zielt auf den nachträglichen Erwerb 
eines Berufsabschlusses von beschäftigen und arbeitslosen Erwachsenen im Land Bremen. Es handelt 
sich hierbei um ein institutionsneutrales Beratungs- und Coaching-Angebot, bei dem Ratsuchende 
an einem Ort umfassende Unterstützung bei der Wahl des geeigneten Berufsabschlusses und der Klä-
rung der individuellen Voraussetzungen erhalten. Seit 2015 werden diese Angebote durch die INBAS 
GmbH im Rahmen des Bremer Landesprogramms als Programmsegment »Vorbereitung auf die Ex-
ternenprüfung als Nachqualifizierung« (NQE) wahrgenommen. 

Für die Entwicklung des Kompetenzfeststellungsverfahrens und der darin eingesetzten Instrumente 
wurden zu Beginn des Vorhabens verschiedene Maßnahmen aus Deutschland und Europa, die zur 
Validierung von informell und non-formal6 erworbenen Kompetenzen herangezogen werden, iden-
tifiziert und hinsichtlich einer möglichen Übertragbarkeit auf KofeBS geprüft. Diese, in Form einer 
Synopse gesammelten Erkenntnisse, sollen in diesem Bericht vorgestellt werden, um im Anschluss 
daran Schlussfolgerungen für das zu entwickelnde Kompetenzfeststellungsverfahren im Rahmen von 
KofeBS zu entfalten. 

Um nachvollziehen zu können, wieso bestimmte Elemente aus den etablierten Maßnahmen für 
KofeBS von Interesse sind, ist es nötig, zunächst ein Projektverständnis zu entwickeln. Aus diesem 
Grund wird im ersten Teil des Berichts der Hintergrund für die Implementierung des KofeBS-Kom-
petenzfeststellungsverfahrens kurz vorgestellt und auf die Thematiken »Externenprüfung«, »An- und 
Ungelernte« sowie »Kompetenzen« eingegangen. Auf eine umfassende Herleitung des Kompetenzbe-
griffs wird dabei verzichtet und stattdessen eine kurze Heranführung gewählt.

Im Anschluss an diese Einführung werden die sechs analysierten Maßnahmen: Prototyping Trans-
fer, Valikom, Kompetenz-Check (Kompetenzwerkstatt), Komet NRW (alle Deutschland), Anerken-
delse af Realkompetencer (Dänemark) sowie Validierung von Bildungsleistungen (Schweiz) skizziert 
und anhand von bestimmten Kriterien, die sich auf das Verfahren sowie auf die zur Anwendung kom-
menden Instrumente beziehen, analysiert.

Im abschließenden Teil werden Gestaltungsempfehlungen für die Entwicklung eines Kompetenz-
feststellungsverfahrens im Rahmen des KofeBS-Vorhabens gegeben.

1.1. Zur Problematik der Identifizierung von Kompetenzen bei An- und Ungelernten 

Weltweit gibt es an- und ungelernte Personen, die aus verschiedensten Gründen keinen formalen 
Berufsabschluss erworben haben. Auf dem Arbeitsmarkt gelten sie als »billige« Arbeitskräfte, die zwar 
bei den Unternehmen nicht unbeliebt sind, aber beispielsweise bei Einsparungsmaßnahmen als erste 
den Betrieb verlassen müssen. Ein Grund hierfür ist, dass sie zwar einerseits auf beachtliche berufliche 

5 Für mehr Information siehe https://www.nqe-bremen.de/
6 International wird zwischen formalem, non-formalem und informellem Lernen unterschieden. Durch allen drei 

Lernformen eignen sich Individuen Kompetenzen an. Bei formalem und non-formalem Lernen handelt es sich um 
organisiertes Lernen. Formales Lernen erfolgt in der Regel fremdorganisiert, zielgerichtet und führt zur Zertifizierung. 
Non-formales Lernen erfolgt ebenfalls geplant und strukturiert, muss jedoch nicht zwangsläufig als isolierter 
Lernprozess (mit Lernzielen, Lernzeit und Lernförderung) erfolgen, sondern kann auch im Arbeitsprozess stattfinden. 
Auch hier werden oftmals Zertifikate ausgestellt, aber diese sind nicht auf dem Arbeitsmarkt generell anerkannt. Beim 
informellen Lernen, findet das Lernen zumeist beiläufig (z. B. am Arbeitsplatz, im Alltag oder in der Freizeit) statt. Das 
Lernen erfolgt selbstorganisiert und wird vom Individuum strukturiert. Oftmals erfolgt informelles Lernen ungeplant 
(Gutschow, S. 10f.).

6
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Handlungskompetenz verweisen können, diese aber andererseits nicht zertifiziert worden ist. Zu Zei-
ten von Fachkräftemangel sind Unternehmen aber mehr und mehr auf der Suche nach formal quali-
fiziertem Personal. Unterstützt wird diese Suche zudem von DIN-ISO Zertifizierungen der Betriebe, 
die eine bestimmte Anzahl an ausgebildetem Personal bedingen. 

Neben der Möglichkeit, eine Ausbildung zu beginnen, gibt es für An- und Ungelernte auch Alter-
nativen, um einen formalen Berufsabschluss zu erwerben. Voraussetzung hierfür ist, dass der Stand 
ihrer beruflichen Kompetenzen ermittelt wird, um geeignete Maßnahmen zur Nachqualifizierung ein-
zuleiten. Seit vielen Jahren schon wird in den europäischen Nachbarländern an Maßnahmen gearbei-
tet, die der Ermittlung des Kompetenzstands von An- und Ungelernten dienen. Es handelt sich dabei 
um ein komplexes Unterfangen, da Kompetenzen nur in Ansätzen gemessen werden können. Auch 
in Deutschland wird vermehrt nach Wegen gesucht, um die Kompetenzen von An- und Ungelernten 
zu ermitteln, damit geeignete Möglichkeiten der formalen Qualifizierung gefunden werden können. 
Typische Alternativen in Deutschland, um einen formalen Abschluss zu erwerben, sind die sogenannte 
»Umschulung« sowie die »Externenprüfung«. Eine Umschulung ist eine verkürzte Ausbildung für Er-
wachsene. Sie richtet sich nach dem Sozialgesetzbuch III sowie dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und 
qualifiziert – mit abschließender Prüfung – für einen neuen Beruf. Bei der Externenprüfung können 
die interessierten Personen direkt an der Abschlussprüfung des jeweiligen Referenzberufs teilnehmen. 
Kommt eine Externenprüfung für eine interessierte Person in Bremen in Frage, wird sie in der Regel 
von den zuständigen Stellen zur Orientierung an die NQE Stelle verwiesen. 

Kompetenzfeststellungen im Rahmen der Beratung bei NQE finden bislang auf zweierlei Weise 
statt: Die Teilnehmer*innen schätzen sich im Rahmen der Beratung in einem ersten Schritt vor dem 
Hintergrund der Anforderungen aus dem Ausbildungsrahmenplan selbst ein und in einem zweiten 
Schritt wird eine Kompetenzfeststellung von einem Bildungsträger durchgeführt. Die Ergebnisse wer-
den vom Träger dokumentiert und er gibt eine Einschätzung des Teilnehmenden hinsichtlich seines 
Kompetenzstands und des erforderlichen Nachqualifizierungsbedarfs ab. Aufgrund der nicht immer 
unproblematischen Zusammenarbeit mit Bildungsträgern wurde im Rahmen des Landesprograms 
nach Alternativen für eine externe Kompetenzfeststellung gesucht. Prädestiniert hierfür erschienen 
die Lehrer*innen an Berufsbildenden Schulen, da sie durch das Unterrichten der regulären Auszu-
bildenden die mit dem jeweiligen Beruf verknüpfte Fachkompetenz besitzen und darüber hinaus mit 
den Inhalten vertraut sind, die für die Abschlussprüfung relevant sind. Aus diesem Grund wurde das 
Vorhaben »KofeBS« im Juli 2017 als Forschungsprojekt ebenfalls Bestandteil des Landesprogramms 
»Weiter mit Bildung und Beratung« in Bremen.

1.2. Das KofeBS Vorhaben

Ziele im Rahmen von KofeBS sind sowohl die modellhafte Entwicklung als auch die Erprobung 
und die anschließende Evaluierung eines Kompetenzfeststellungsverfahrens an den beteiligten Berufs-
bildenden Schulen zur Kompetenzstandermittlung und zur Identifizierung individueller Qualifizie-
rungsmaßnahmen als Vorbereitung auf eine Externenprüfung. Die Zielgruppe besteht aus an- und 
ungelernten SGBII- und SGBIII-Empfänger*innen sowie aus Beschäftigten ohne Berufsabschluss. 
Zudem gilt es in diesem Vorhaben zu prüfen, ob sich Kompetenzfeststellungen in das Regelangebot 
der Berufsbildenden Schulen integrieren lassen. 

Bislang erfolgte die Einbindung Berufsbildender Schulen deutschlandweit nur punktuell und we-
nig gezielt. Perspektivisch ist das Vorhaben damit wegweisend für eine systematische, dauerhafte und 
verlässliche Kompetenzfeststellung und Nachqualifizierung in Bremen. 
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Die Mitarbeit bei der Entwicklung der Instrumente zur Feststellung der Kompetenzen von 
Bewerber*innen sowie die konkrete Durchführung der Maßnahmen liegen bei den folgenden 
Berufsbildenden Schulen: Berufsbildende Schule für Einzelhandel und Logistik, Schulzentrum 
des Sekundarbereichs II an der Bördestraße, Schulzentrum Rübekamp sowie das Technische 
Bildungszentrum Mitte. Darüber hinaus fi ndet eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der 
externen Beratungsstelle Nachqualifi zierung (NQE) der INBAS GmbH statt.

1.2.1. Anerkennung berufl icher Kompetenzen über den Erwerb eines Berufsabschlusses durch 
die Externenprüfung 

Der demografi sche Wandel in Deutschland bei gleichzeitigem Rückgang der berufl ichen Ausbildungs-
quote und einer steigenden Zahl an Ausbildungsabbrüchen verschärft die Situation des Fachkräfte-
mangels in vielen Berufsgruppen in Deutschland bereits seit mehreren Jahren. Hinzu kommt der Zu-
zug von Menschen nach Deutschland, die zwar Arbeitserfahrungen mitbringen, aber keinen formalen 
Abschluss vorweisen können. 

Aus diesem Grund haben Betriebe in weniger attraktiven Handwerksberufen, wie z.B. Anlagenme-
chaniker*innen oder Bäcker*innen, mit Nachwuchs- und Fachkräftemangel zu kämpfen (Anbuhl un d 
Gießler 2016). Aber auch in der Industrie fehlt es vermehrt an qualifi ziertem Personal.

Vor diesem Hintergrund rückt die formale Qualifi zierung von An- und Ungelernten immer 
mehr in den Fokus der wirtschaftlichen und politischen Interessen, da der wachsende segmentierte 
Arbeitsmarkt, d.  h. in diesem Fall die ungedeckte Nachfrage nach Fachkräften, bei gleichzeitigem 
Überangebot an nicht nachgefragten unqualifi zierten Arbeitskräften, zu einer Diskrepanz zwischen 
den beiden Gruppen führt und das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland dadurch gefährdet 
werden kann (Matthes und Seve ring 2017). 

Im Jahr 2017 lag die Arbeitslosenquote von Personen ohne Berufsabschluss bundesweit mit 18,7% 
fünf Mal so hoch wie von Personen mit einer schulischen oder betrieblichen Ausbildung (Bundesagentur 
für  Arbeit - Statistik 2018). 

Im Land Bremen fällt die Quote noch gravierender aus: im Dezember 2017 hatten ca. 67% aller 
Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung (siehe Abbildung 1) – in absoluten Zahlen sind 
das ca. 23.000 Personen (Bundesagentur für Arb eit - Statistik 2018).

Diese Personengruppe für den Arbeitsmarkt weiter zu qualifi zieren, hat verschiedene Vorteile für 
die unterschiedlichen Akteure, so unter anderem:

Abb. 1: Arbeitslosigkeit von Personen ohne Berufsabschluss in Bremen [eigene Darstellung, basierend auf Angaben 
der Bundesagentur für Arbeit 07/2018]
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−− An- und Ungelernte sind häufig arbeitslos oder geringfügig beschäftigt und üben selten an-
spruchsvolle Tätigkeiten aus. Durch eine entsprechende formale Weiterqualifizierung steigt 
ihre Chance auf eine dauerhafte Beschäftigung. 
−− Die berufliche Integration von arbeitslosen An- und Ungelernten entlastet die Sozialkassen, 
da aus empfangenden Personen Beitragszahler*innen werden.
−− Dem Fachkräftemangel kann durch Weiterqualifizierungsmaßnahmen entgegengewirkt und 
die deutsche Wirtschaft damit unterstützt werden.
−− Durch den Erwerb eines Abschlusses wird die Integration von Menschen mit Migrationshin-
tergrund gefördert (Matthes und Severing 2017).

Die Externenprüfung als ein Instrument, um an- und ungelernte Personen formal zu qualifizieren 
ohne dabei lange Ausbildungszeiten in Kauf zu nehmen, wird daher für viele Akteure zunehmend 
attraktiv. Sie ist identisch mit der Abschlussprüfung regulärer Auszubildender und wird zeitgleich mit 
diesen an den offiziellen Prüfungsterminen durchgeführt. 

Sich auf die Externenprüfung bewerben kann jeder, der nachweisen kann, dass mindestens das 
Eineinhalbfache der vorgeschriebenen Ausbildungszeit als An- und Ungelernte*r in dem Beruf, in 
dem eine Prüfung abgelegt werden soll, gearbeitet wurde. Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch 
Ausbildungszeiten in einem anderen einschlägigen Ausbildungsberuf. Es ist ebenfalls möglich, den 
Nachweis der Mindestzeit ganz oder teilweise zu ersetzen, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf 
andere Weise glaubhaft gemacht werden kann, dass die Bewerber*innen die berufliche Handlungsfähigkeit 
erworben haben, die eine Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische (Berufs-)Bildungsabschlüsse 
und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland werden dabei berücksichtigt. Sich bewerbende Personen 
können einen Antrag auf Zulassung bei der entsprechenden Kammer einreichen, die entscheidet, ob 
noch weitere Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich sind oder ob direkt an der Abschlussprüfung 
teilgenommen werden kann (Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven 2018).

1.2.2.  Die Zielgruppe der »An- und Ungelernten«

Bei der Personengruppe »An- und Ungelernte« handelt es sich um Personen ohne eine abgeschlossene 
Berufsausbildung – sie werden auch als »nicht formal Qualifizierte (nfQ)« bezeichnet. 

Laut Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) sind dies:
»[...] alle (erwerbsfähigen) Personen, die keine erfolgreiche, zertifizierte Teilnahme an 
formalen (standardisierten, staatlich geregelten oder anerkannten) Bildungsgängen vorweisen 
können, also keinen Abschluss einer dualen oder rein schulischen Berufsausbildung oder eines 
Fachhochschul- oder Hochschulstudiums (oder gleichwertigen Abschlusses) haben. Personen 
mit Anlernausbildung bzw. mit einem Praktikum gelten als nicht formal qualifiziert [...]« 
(Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 2017).

Generell kann also festgehalten werden, dass die Personengruppe der An- und Ungelernten höchst 
heterogen ist. Sie kann zum Beispiel von Personen, die ihr Studium oder ihre Ausbildung abgebrochen 
haben, über Berufswechsler*innen, die schon seit langer Zeit fachfremd arbeiten, bis hin zu Personen 
reichen, die keinen Schulabschluss besitzen. Zudem kommen Personen mit Migrationshintergrund 
hinzu, deren Berufsabschluss in Deutschland nicht anerkannt werden kann. Aufgrund der Hetero-
genität variiert auch das Alter der an- und ungelernten Personen stark. Was jedoch viele von ihnen 
gemeinsam haben, ist, dass sie zwar keinen formalen Abschluss erworben haben, wohl aber über beruf-
liche Kompetenzen verfügen, die sie sich informell oder non-formal durch ihre Arbeitstätigkeit oder 
auch in ihrem Privatleben angeeignet haben. 
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Insbesondere bei der berufl ichen (Wieder-)Integration von an- und ungelernten Personen, die 
nicht in Arbeitsverhältnissen stehen, besteht häufi g eine doppelte Übergangsproblematik: zum einen 
sind sie oft bildungsfern, zum anderen sind von ihnen bereits erworbene Qualifi kationen aufgrund 
von fortschreitenden Anforderungen durch den technischen Fortschritt und die Digitalisierung häufi g 
veraltet. Aus diesem Grund münden an- und ungelernte Personen, die SGBII- oder SGBIII-Empfän-
ger*innen sind, häufi g zunächst in Qualifi zierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, bevor sie dann 
im besten Fall in stabile Beschäftigungsverhältnisse eintreten können. Um die beschriebenen Prob-
lematiken zu meistern, muss oftmals zunächst festgestellt werden, welche Kompetenzen eine Person 
bereits erworben hat, um eine sinnvolle Strategie für ihre berufl iche Weiterentwicklung zu entwickeln 
(Matthes und Severing 2017).

1.2.3. Abgrenzungen zum Kompetenzbegriff 

Die Verwendung des Begriff s »Kompetenz« und seinen diversen Wortschöpfungen hat in der Berufs-
bildung seit den 1990er Jahren stark zugenommen. In vielen Publikationen wird Kompetenz dabei 
synonym zu Begriff en wie Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, Wissen, Qualifi kationen und auch 
Performanz verwendet, was die defi nitorische Schärfe des Begriff s schwächt. 

Bei diesem Wirrwarr an Begriffl  ichkeiten sollen hier die Begriff e Kompetenz, Performanz und Qua-
lifi kation kurz diff erenziert werden, da diese Unterscheidung zum generellen Verständnis des Kompe-
tenzfeststellungsverfahrens bei KofeBS beiträgt.

Das, was bei der Ausführung einer (berufl ichen) Tätigkeit durch eine Person zu beobachten ist, 
ist die Performanz. Ein berufl icher Experte kann darauf basierend beurteilen, ob und inwieweit die 
beobachtbaren Handlungen kompetentem berufl ichem Handeln entsprechen. Dies kann er aber 
nur bezogen auf die jeweilige Situation – insofern wird lediglich ein Teil der erworbenen berufl ichen 
Handlungskompetenz sichtbar. Ebenso wird bei der Beobachtung deutlich, welche Bereiche beruf-
licher Handlungskompetenz defi zitär ausgebildet sind oder schlicht fehlen. Die Performanz ist also 
die gezeigte Leistung in einer Arbeitssituation. Kompetenzen beruhen auf den Dispositionen eines 
Menschen, die der beobachtbaren Performanz zugrunde liegen. Man könnte auch sagen, dass die 
Summe aller beobachtbaren berufl ichen Handlungen auf der performativen Ebene der erworbenen 
berufl ichen Handlungskompetenz entspricht (Reinhold, M. 2014, S. 59 ff ).

Neben Performanz werden auch die Termini Kompetenz und Qualifi kation synonym verwendet 
oder kontextual entgrenzt. Ein Einblick in deren unterschiedliche Bedeutungen soll die folgende 
Übersicht in Abbildung 2 ermöglichen.

Zusammenfassend lassen sich die Unterschiede zwischen Kompetenz und Qualifi kation auch wie folgt 
verdeutlichen: Ein Facharbeiter kann zwar qualifi ziert, aber dennoch inkompetent sein, wenn ihm 
beispielsweise berufl iche Erfahrungen in entsprechenden Arbeitszusammenhängen fehlen. Ein kom-

Abb. 2: Gegenüberstellung Kompetenz und Qualifi kati on (eigene Darstellung basierend auf Howe/Knutzen 2015)
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petent handelnder Facharbeiter ohne Qualifikationen dagegen ist kaum denkbar (Howe und Knutzen 
2015).

Wird in beruflichen Kontexten von Kompetenzen gesprochen, ist zumeist die Rede von der er-
wähnten beruflichen Handlungskompetenz. Diese wird von der Kultusministerkonferenz (KMK) wie 
folgt definiert:

»Die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und 
privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu 
verhalten.« (Sekretariat der Kultusministerkonferenz 2017)

Die berufliche Handlungskompetenz wird dabei in die Dimensionen Fachkompetenz, Selbstkom-
petenz und Sozialkompetenz unterteilt. Immanenter Bestandteil dieser drei Dimensionen sind laut 
KMK die Methodenkompetenz, die kommunikative Kompetenz und die Lernkompetenz (Sekretariat 
der Kultusministerkonferenz 2017).

Im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) bezeichnet Handlungskompetenz 
»die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, 
soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozial 
verantwortlich zu verhalten.«  (BMBF und KMK 2013, S. 45)

Im DQR wird Kompetenz dabei in die Dimensionen Fachkompetenz und personale Kompetenz un-
terschieden. Bestandteil beider Dimensionen ist die Methodenkompetenz (BMBF und KMK 2013, 
S. 45)

Das KofeBS-Kompetenzmodell greift diese Definitionen von Handlungskompetenz auf, verein-
heitlicht sie jedoch durch die Einteilung der beruflichen Handlungskompetenz in die beiden Dimen-
sionen »Fachkompetenzen« und »Überfachliche Kompetenzen« (siehe Abbildung 3).

Abb. 3: Kompetenzverständnis bei KofeBS

Unter die Kategorie »Überfachliche Kompetenzen« fallen Selbstkompetenz, personale Kompetenz 
und Sozialkompetenz aus den KMK und DQR Kompetenzmodellen. Methodenkompetenz, Lern-
kompetenz sowie kommunikative Kompetenz sind Bestandteil beider Dimensionen. 



2.  Nationale und europäische Maßnahmen zur Kompetenzfeststellung für an- 
und ungelernte Personen (Synopse)

Im deutschen und europäischen Raum gibt es bereits eine Vielzahl von Instrumenten zur Kompetenz-
feststellung, die zumeist in Anerkennungsverfahren für informelles Lernen zum Einsatz kommen. In 
Ländern wie Dänemark, Schweiz, Norwegen, Finnland, Niederlande oder Frankreich sind die Maß-
nahmen national etabliert und basieren auf einer Rechtsgrundlage. 

In diesem Abschnitt werden sechs Maßnahmen kurz vorgestellt (siehe auch Steckbriefe im Anhang). 
Es handelt sich dabei um den Kompetenz-Check (Kompetenzwerkstatt), Komet NRW, Prototyping 
Transfer, Valikom (alle Deutschland), Anerkendelse af Realkompetencer (Dänemark) sowie Validie-
rung von Bildungsleistungen (Schweiz). Sie wurden ausgewählt, da die dort gewonnenen Erfahrungen 
einen Mehrwert für das Vorhaben KofeBS versprechen und sie zudem ähnlichen Rahmenbedingun-
gen und Zielsetzungen unterworfen sind. Es handelt sich dabei um vier Projekte/Maßnahmen aus 
Deutschland, eine Maßnahme aus der Schweiz und einer Maßnahme aus Dänemark. 

Grundlegende Auswahlbedingungen waren bei allen Maßnahmen eine möglichst umfangreiche, 
frei zugängliche Dokumentation, die Orientierung an einem Bezugsrahmen sowie ein Kompetenzver-
ständnis, das mit dem vom ITB vertretenen vergleichbar ist. Obwohl bei ValiKom keine umfangreiche 
Dokumentation vorliegt, findet es Berücksichtigung, da es dem KofeBS-Vorhaben von den Rahmen-
bedingungen und der Zielsetzung her sehr ähnelt. Der Kompetenz-Check, im eigentlichen Sinne ein 
Instrument das im Rahmen der »Kompetenzwerkstatt« Anwendung findet, wird hinzugezogen, da 
durch umfassende Evaluation gezeigt werden konnte, dass es zur Kompetenzfeststellung genutzt wer-
den kann; darüber hinaus handelt es sich um einen digitalisierten Ansatz der Kompetenzfeststellung. 

Die Darstellung der Maßnahmen wird darüber hinaus in einer Synopse (siehe Anhang) um weitere 
Kriterien ergänzt, die ebenfalls im Hinblick auf die Entwicklung des KofeBS-Kompetenzfeststellungs-
verfahrens und seiner Instrumente wichtig erscheinen. Die für die Synopse ausgewählten Kriterien 
sind: 

Ziel

Unter diesem Punkt wird aufgeführt, was konkret durch die Kompetenzfeststellung ermittelt werden 
soll. Zudem wird untersucht, ob die Kompetenzermittlung einen anforderungs- oder entwicklungsbe-
zogen Ansatz hat und ob die Maßnahme eine bilanzierende (summative) oder prozessbezogene (for-
mative) Funktion besitzt. 

Zielgruppe

Die Zielgruppe, die im Fokus einer Maßnahme zur Kompetenzermittlung steht, beeinflusst dessen 
Entwicklung logischerweise maßgeblich. Bei den genannten Maßnahmen ist sie weitestgehend iden-
tisch mit der Zielgruppe bei KofeBS. 

Curriculare Rahmenbedingungen

Für eine angestrebte Externenprüfung müssen vorhandene Wissensbestände und -defizite eines Indi-
viduums ermittelt werden. Daher sollte die betrachtete Maßnahme an das jeweilige nationale formale 
System der Ausbildung anschlussfähig sein oder es soll mit ihr ein ähnliches Interesse (z.B. eine ange-
strebte (Nach-) Qualifizierung) verfolgt werden. 

12



Entwicklung eines Verfahrens zur Identifizierung non-formal erworbener beruflicher Kompetenzen 

13

Kompetenzverständnis

Da der Begriff »Kompetenz« oftmals unterschiedlich definiert wird, soll das Kompetenzverständnis 
der jeweiligen Maßnahme betrachtet werden, um abzugleichen, inwieweit es deckungsgleich mit dem 
Kompetenzverständnis bei KofeBS ist.

Verfahren/Ablauf

Unter diesem Punkt wird der Ablauf bei der Kompetenzfeststellung analysiert sowie der Einsatz der 
dabei verwendeten Instrumente beschrieben. Im Hinblick auf die Zielsetzungen der jeweiligen Maß-
nahme sollte der Pool an Instrumenten bedarfsgerecht ausgewählt sein. 

Administrative Rahmenbedingungen

Hierunter fallen Ort, Dauer und Kosten der Kompetenzfeststellung. Aufgrund der gegebenen Bedin-
gungen an den Berufsbildenden Schulen (wie z.B. Belegung von Räumlichkeiten oder Ferienzeiten) 
soll an dieser Stelle erfasst werden, wo und in welchem Umfang die Kompetenzfeststellung stattfindet, 
da dies u.U. Einfluss auf eine mögliche Übertragbarkeit auf KofeBS hat. Die Kosten der Kompetenz-
feststellung an den Berufsbildenden Schulen werden während der Projektlaufzeit von der Schulbehör-
de getragen, weshalb der zeitliche Umfang sowie die Kosten des Instruments eine nicht unerhebliche 
Rolle spielen. 

Qualitätssicherung

Unter diesem Punkt soll geprüft werden, ob bei den betrachteten Anerkennungsverfahren und Instru-
menten Qualitätssicherungsverfahren zur Anwendung kommen, ob es Verfahrensregeln und einheitli-
che Standards gibt sowie eine fachliche Expertise der Validierungsakteure besteht. 

Im Folgenden werden zunächst die vier deutschen Maßnahmen skizziert, bevor die zwei europäischen 
Ansätze erläutert werden. Orientierungspunkt für die Analyse war die Entwicklung des Kompetenz-
feststellungsverfahrens in Bremen. Daher waren die Projektbeteiligten, der Erprobungszeitraum der 
Maßnahmen, das Kompetenzverständnis, die Methodik sowie der Mehrwert für KofeBS von beson-
derem Interesse. Alle weiteren oben aufgeführten Kriterien finden sich in der Übersichtstabelle im 
Anhang. 

2.1. Deutsche Maßnahmen

2.1.1. Komet (NRW)

Komet NRW entstand im Rahmen des COMET-Forschungsnetzwerks, das 2007 mit dem Pilotpro-
jekt »Berufliche Kompetenzen entwickeln und evaluieren im Berufsfeld Elektrotechnik-Informations-
elektronik (KOMET)« im Bundesland Hessen startete. Inzwischen ist das Netzwerk auch internatio-
nal tätig geworden.

In Nordrhein-Westfalen ist im Zeitraum von 2012 bis 2015 ein Instrumentarium zur Qualitätssi-
cherung und -entwicklung für eine gestaltungs- und kompetenzorientierte berufliche Bildung erprobt 
worden. Beteiligt waren das Schulministerium (MSW) und das Ministerium für Arbeit, Integration 
und Soziales (MAIS) sowie 16 Berufskollegs in dem Bundesland. Die Durchführung und die wissen-
schaftliche Begleitung des Projekts lag bei der Fachgruppe Berufsbildungsforschung (i:BB) aus Bre-
men. Das Ziel des Projekts ist die Förderung der beruflichen Kompetenzentwicklung und die Messung 
des Kompetenzerwerbs (Piening 2015, S. 6). Bei Komet NRW handelt es sich um eine computerge-
stützte Large-Scale-Kompetenzdiagnostik, die Bildungsgänge und Bildungssysteme miteinander ver-
gleichbar machen soll. 
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Kompetenzen werden bei Komet NRW als bereichsspezifische Fähigkeiten und Strategien im Sinne 
von psychischen Leistungsdispositionen verstanden; sie sind anwendungsoffen. Die Aneignung von 
Kompetenzen ist Teil der Persönlichkeitsentwicklung und umfasst auch die Fähigkeiten, die sich aus 
den Bildungszielen ergeben. Berufliche Kompetenzen beziehen sich auf die nicht oder nur schwer ob-
jektivierbaren Fähigkeiten beruflicher Fachkräfte, die über die aktuellen beruflichen Aufgaben hinaus 
auf die Lösung und Bearbeitung zukünftiger Aufgaben zielen (Rauner 2014, S. 7). 

Laut der Entwickler*innen kann mittels des Komet NRW-Verfahrens festgestellt werden, ob und 
bis zu welchem Grad Auszubildende lernen, komplexe berufliche Aufgaben nach dem Konzept der 
holistischen Aufgabenlösung vollständig zu lösen (Piening 2015, S. 5).

Die Kompetenzdiagnose wird auf der Basis der Beschreibungen von Lernsituationen durchgeführt, 
die von den Schüler*innen bearbeitet werden. 

Die Vorgehensweise zur Entwicklung der Lernsituationen erfolgt anhand von fünf Schritten: 

−− Prozessschritt 1: Lernsituation im Rahmen der didaktischen Jahresplanung 
bzw. des jeweiligen Lernfeldes festlegen und einordnen.  
Eine Lernsituationsreihe soll pro Lernfeld konzipiert und die einzelnen Lernsituationen 
untereinander vernetzt werden.
−− Prozessschritt 2: Ausgangs-/Problemsituation unter Beachtung der  ausgewählten 
Inhalte beschreiben.  
Für den Handlungsrahmen soll eine typische Ausgangssituation/Problemstellung beschrie-
ben werden. Diese sollte eine Herausforderung darstellen, Verbindungen zu fachlichen In-
halten aufweisen, in eine Handlungssituation eingebunden sein sowie exemplarisch für die 
berufliche Tätigkeit sein. Für die Dokumentation der Kompetenzerwartungen (siehe Prozess-
schritt 4) werden konkrete Kompetenzen formuliert, die durch die Problemstellung gefördert 
werden sollen. 
−− Prozessschritt 3: Aufgaben/Arbeitsaufträge formulieren  
Vorgesehen ist, dass ein mehrstufiger Handlungsprozess durch die Lernsituation durchlau-
fen wird. Als Handlungsprozessphasen werden Analysieren/Planen/Entwickeln, Entscheiden, 
Bearbeiten/Ausführen, Strukturieren/Darstellen und Bewerten/Reflektieren aufgeführt. Die 
Testaufgaben sollten im Rahmen von Komet NRW ein authentisches Problem beruflicher 
und betrieblicher Arbeitspraxis erfassen, eine Vielzahl verschiedener Lösungsvarianten (unter-
schiedliche Tiefe und Breite) abstecken, gestaltungsoffen sein, das Konzept der holistischen 
Aufgabenlösung berücksichtigen, berufstypisches Vorgehen erfordern, bei Notwendigkeit 
auch praktische Lösungen enthalten und Proband*innen dazu herausfordern, die Aufgaben 
im Sinne von beruflicher Professionalität zu lösen. Die entwickelten Aufgaben liegen in drei 
Varianten vor (differenzierte Aufgaben, handlungsorientierte Aufträge sowie gestaltungsoffe-
ne Projektaufträge, um je nach Leistungsstärke der Schüler*innen eine Binnendifferenzierung 
vornehmen zu können.
−− Prozessschritt 4: Kompetenzerwartungen formulieren  
Für die Formulierung der Kompetenzerwartungen geben die Entwickler*innen verschiedene 
Empfehlungen. So sollten die Kompetenzerwartungen bestimmten Kompetenzbereichen zu-
gewiesen werden können, für alle Schüler*innen relevant sein, eine Herausforderung für sie 
darstellen, mit realistischem Aufwand leistbar, auf mittlerem Abtraktionsniveau formuliert 
(um eine Übertragbarkeit auf andere Anwendungssituationen zu gewährleisten), auf hand-
lungsorientiertes Lernen und berufliche Handlungsfähigkeit abzielen sowie positiv formuliert 
sein. 
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−− Prozessschritt 5: Lösungsräume zur kriteriellen Messung und Bewertung des 
 Kompetenzerwerbs definieren und vereinbaren.  
Die Lernsituationen sind gestaltungsoffen formuliert. Um die Lösungen zu bewerten, wird 
ein Lösungsraum benannt, in dem die unterschiedlichen Lösungsvarianten eingebettet sind 
(Tiemeyer und Mielke 2015, S. 33 ff).

Lehrerteams entwickeln die Testaufgaben und fungieren als Rater der Ergebnisse der Schüler*innen. 
Die Ergebnisse werden den Schüler*innen zur Verfügung gestellt und mit ihnen besprochen (Tie-
meyer und Mielke 2015, S.20). Rater werden auf ihren Einsatz durch ca. achtstündige Schulungen 
vorbereitet. Weitere Schulungen sind nicht vorgesehen, da die Meinung besteht, dass die in den Schu-
lungen erworbenen Kompetenzen bei gelegentlichem Einsatz im KOMET Verfahren erhalten bleiben 
(FB Berufsbildungsforschung (I:BB) 2010, S. 32).

Die Bewertung der von den Schüler*innen bearbeiteten Lernsituationen erfolgt anhand von Bewer-
tungsbögen, in dem die acht Kompetenzkriterien durch 40 Items (5 Items pro Kriterium) operatio-
nalisiert sind sowie definierte Kompetenzniveaus. Die Kompetenzkriterien sind: Anschaulichkeit und 
Präsentation, Funktionalität, Gebrauchswertorientierung, Wirtschaftlichkeit, Geschäfts- und Arbeits-
prozessorientierung, Sozialverträglichkeit, Umweltverträglichkeit sowie Kreativität. Bei den Kompe-
tenzniveaus wird zwischen funktionaler Kompetenz, prozessualer Kompetenz und Gestaltungskom-
petenz differenziert (Tiemeyer und Mielke 2015, S.39). Durch die Niveaus und Kriterien sollen bei 
der Konstruktion von Testaufgaben und der anschließenden Bewertung der Lösungen die Realität der 
Arbeitswelt sowie die darauf bezogenen Leitideen und Ziele beruflicher Bildung abgebildet werden 
(Rauner 2010, S. 23).

Nach der Durchführung des Tests erhält jeder Teilnehmende einen Ausdruck seines Kompetenz-
profils in Form von Netzdiagrammen, den Gesamtpunktwert der Aufgabenlösung, die Angabe zum 
erreichten Kompetenzniveau sowie eine Übersicht zum durchschnittlichen Ergebnisses der Lerngrup-
pe (Tiemeyer und Mielke 2015, S. 45).

Bei Komet NRW stehen lernprozessbegleitende, in den Alltag des Lehrens und Lernens eingebette-
te Diagnosen, die den jeweiligen Lernstand, den Lernfortschritt, individuelle Lernprobleme und Lern-
potenziale zu erkennen helfen im Mittelpunkt (Tiemeyer und Mielke 2015, S. 47). Qualifikationsas-
pekte, wie handwerkliche Geschicklichkeit oder Sozialkompetenz, lassen sich jedoch dabei nicht oder 
nur eingeschränkt berücksichtigen (Berufsbildungsforschung [I:BB] 2010, S. 34). Laut der Autor*in-
nen ist der Vorteil einer solchen Kompetenzdiagnostik, dass das Verfahren wissenschaftlich fundiert ist 
und Gütekriterien für die Kompetenzdiagnostik vorhanden sind. So soll eine hohe Objektivität durch 
standardisierte Informationen der Testteilnehmer*innen über Ziele, Ablauf und Auswertung der Tests 
sowie des Ratingverfahrens gewährleistet werden. Die Reliabilität ist aufgrund der offenen komplexen 
Testaufgaben erschwert. Durch Rater-Trainings und Ratingschemata werden jedoch hohe Werte der 
Interrater-Reliabilität erzielt. Authentizität im Rahmen der Inhaltsvalidität soll durch die beruflichen 
Handlungsfelder als inhaltliche Bezugspunkte für die Testaufgaben sowie das Rating durch Fachexper-
ten erreicht werden (Rauner und Bachmann 2017).

Im Abschlussbericht des Projektes wurden die Schlussfolgerungen gezogen, dass das entwickelte 
Instrumentarium eine solide Grundlage für Qualitätssicherung und -entwicklung in der beruflichen 
Bildung sowie die Umsetzung des Lernfeldkonzepts bietet. 

2.1.2. Prototyping Transfer 

Am 01. April 2012 trat das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) in Kraft. Ziel war es, ein-
heitliche und transparente Strukturen sowie die Chancengleichheit der Qualifikationsanerkennung 
für alle Personen mit ausländischen Bildungsabschlüssen zu schaffen. Dies geschieht in Form eines 
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allgemeinen Rechtsanspruchs auf ein Anerkennungsverfahren, unabhängig vom Herkunftsland. Das 
BQFG ist ein Mantelgesetz, welches subsidiär zu Gesetzen und Verordnungen der reglementierten 
Berufe, wie z.B. dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung, ist (Braun 2012). 

Da Qualifikationsanalysen noch nicht flächendeckend angeboten wurden und aufwendig an 
den jeweiligen Antragsteller angepasst werden mussten, wurde von 2015-2017 das Projekt »Proto-
typing-Transfer« initiiert. Projektbeteiligt sind Handwerkskammer Hamburg, Handwerkskammer 
Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Industrie- und Handelskammer FOSA (Foreign Skills Appro-
val), Industrie- und Handelskammer zu Köln, Industrie- und Handelskammer für München und 
Oberbayern sowie der Westdeutscher Handwerkskammertag. Qualifikation bezieht sich im Rahmen 
von Prototyping Transfer auf Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, die eine Person erworben hat. 
Ziel ist es, deutschlandweit mehr qualitätsgesicherte Qualifikationsanalysen durchzuführen, wenn eine 
Gleichwertigkeitsprüfung eines ausländischen Berufsabschlusses anhand schriftlicher Zertifikate nicht 
oder nicht vollständig möglich ist. Dabei soll die Kenntnis der deutschen Sprache eine untergeordnete 
Rolle spielen und die Durchführung auf einem möglichst niedrigem? deutschen Sprachniveau erfol-
gen. Auch Gruppenanalysen werden im Rahmen des Projekts erprobt (Schreiber 2012).

Eine Qualifikationsanalyse wird von einem Fachexperten bzw. einer Fachexpertin sowie einem 
Zweitbeobachter oder einer Zweitbeobachterin durchgeführt. Die teilnehmenden Fachexpert*innen 
wurden im Vorfeld im Rahmen eines Expertenseminars geschult. Fachexpert*innen müssen einen 
mit der Referenzqualifikation gleich- oder höherwertigen Berufsabschluss sowie eine dreijährige Be-
rufserfahrung im Referenzberuf aufweisen. Darüber hinaus sollen sie über interkulturelle und kom-
munikative Kompetenzen, instrumentenbezogene Methodenkompetenz, Beobachtungs- und Beurtei-
lungsfähigkeit sowie über Kenntnisse bezüglich der organisatorischen Rahmenbedingungen verfügen. 
Zweitbeobachter*innen müssen mindestens eine dreijährige Berufserfahrung in Wirtschaft, Verwal-
tung oder Bildungswesen vorweisen sowie die Bereitschaft mitbringen, sich mit Ordnungsmitteln 
auseinanderzusetzen (Westdeutscher Handwerkskammertag 2014).

Die Berücksichtigung der Zielgruppe, die häufig ihre beruflichen Qualifikationen in einem an-
deren didaktischen und betrieblichen Umfeld im Ausland erworben hat, stellt eine besondere He-
rausforderung dar. Aus diesem Grund soll bei Prototyping-Transfer eine hohe Toleranz gegenüber 
Lösungsansätzen und Vorgehensweisen gegeben sein. Um dies zu gewährleisten, wurden folgende 
Qualitätsstandards im Projekt festgelegt:

−− Verfahrenstransparenz
−− Vier-Augen-Prinzip
−− Anforderungen an die Beobachter*innen
−− Instrumentenkasten für die Qualifikationsanalyse
−− Dokumentierte Beobachtung
−− Unterstützung zum Verständnis der Aufgabenstellung   
(Westdeutscher Handwerkskammertag 2014).

Im weiteren Fokus des Projekts steht der Aufbau eines Wissensmanagements sowie eines Expert*innen-
netzwerks, um den Transfer von Wissen über die Durchführung von Qualifikationsanalysen deutsch-
landweit zu unterstützen. Vorgänger des Projekts ist das Verbundprojekt Prototyping (Projektlaufzeit: 
2011-2014) (Schreiber 2012).

Besteht Interesse von Seiten einer teilnehmenden Person, prüfen die zuständigen Stellen zunächst 
die Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses, basierend auf den vorgelegten Unterlagen. Ist 
eine Bewertung nicht oder nicht vollständig möglich, kann im Rahmen von §14 BQFG eine Qualifi-
kationsanalyse erfolgen.
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Im nächsten Schritt wird den Anerkennungssuchenden zunächst das Verfahren erklärt. Dann wird 
ermittelt, welche Tätigkeitsbereiche für eine Analyse relevant sind. Besteht Interesse, nimmt der An-
tragstellende eine Selbsteinschätzung vor, anhand derer im Anschluss der zuständigen Stelle mitgeteilt 
wird, für welche Berufstätigkeiten die Qualifikationsanalyse durchgeführt werden soll. Von der zustän-
digen Stelle wird ein Analyseauftrag formuliert und ein Experte bzw. eine Expertin ausgewählt. Diese 
setzen sich dann mit den Antragstellenden in Verbindung, um einzuschätzen, welche Sprachkompe-
tenzen vorliegen und um über das weitere Vorgehen zu informieren. Die Expert*innen sind für den 
gesamten Prozess der Vorbereitung und Durchführung verantwortlich und entscheiden selbstständig, 
welches Analyseinstrument für den Einzelfall sinnvoll erscheint. Für die Erstellung einer Arbeitsaufga-
be werden, ausgehend von einer beruflichen Handlungssituation, Arbeitsaufgaben formuliert, die die 
Schritte Planung, Durchführung und Kontrolle beinhalten. Um Validität, Objektivität, Reliabilität 
und Ökonomie zu gewährleisten, wurden sechs Instrumente für eine Durchführung festgelegt. Sie 
sollen einen möglichst hohen Grad an Standardisierung bei möglichst großer Wahlfreiheit gewährleis-
ten. Der Instrumentenpool beinhaltet Fachgespräch, Rollenspiel/ Gesprächssimulation, Präsentation, 
Fallstudie, Arbeitsprobe sowie Probearbeit im Betrieb. Es wird eine Dauer einer Qualifikationsanalyse 
von maximal acht Stunden empfohlen. Einfache Sprache sollte bei der Analyse verwendet werden und 
der Einsatz von Wörterbüchern ist erlaubt. Kommen mehrere Instrumente in Frage, gelten die Kriteri-
en der beruflichen Angemessenheit sowie Ökonomie. Wurden Instrumente beschlossen und Kriterien 
festgelegt, werden den Antragstellenden konkrete Informationen zum Ablauf mitgeteilt. Daraufhin 
erklären sie schriftlich bei der zuständigen Stelle, dass an einer Qualifikationsanalyse teilgenommen-
werden möchte (Westdeutscher Handwerkskammertag 2013, S. 13 ff.).

Die Durchführung wird immer von zwei Personen betreut: Mitarbeiter*in der zuständige Stelle 
sowie Fachspezialist*in (Expert*in). Die Teilnehmer*innen müssen unter Beobachtung verschiede-
ne Aufgaben bearbeiten. Fachspezialist*in und Zweitbeobachter*in notieren die Ergebnisse in einem 
vorgegebenen Beobachtungsbogen und tragen das Resultat in das Ergebnisprotokoll ein. Dabei wird 
die Leistung nicht auf einer Noten- bzw. Punkteskala festgehalten, sondern basiert auf Beobachtungs-
kriterien, aus denen erkennbar wird, ob die geforderte Qualifikation für eine sachgerechte Ausübung 
der wesentlichen Tätigkeiten des Berufs vorliegt (Westdeutscher Handwerkskammertag 2014, S. 3).

2.1.3. ValiKom

Das Verbundprojekt »ValiKom« (Abschlussbezogene Validierung non-formal und informell erwor-
bener Kompetenzen) wurde durch den Deutschen Handwerkskammertag (DHKT) sowie den Deut-
schen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mit Unterstützung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung initiiert. Des Weiteren involviert sind der Westdeutsche Handwerkskammer-
tag und das Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk. Von 2015 bis 2018 wurde in Zusam-
menarbeit mit vier Industrie- und Handelskammern sowie vier Handwerkskammern eine Maßnahme 
zur Kompetenzfeststellung bei An-und Ungelernten entwickelt und in ausgewählten Berufen erprobt. 
Ziel ist, dass Personen, die in einem Beruf arbeiten, aber keinen formalen Abschluss besitzen, durch 
ValiKom eine Gleichwertigkeit oder teilweise Gleichwertigkeit ihrer Kompetenzen zum Referenzberuf 
zertifiziert7 wird (Deutscher Handwerkskammertag und Deutscher Industrie- und Handelskammertag 
2018). ValiKom wurde während der Projektlaufzeit durch das Forschungsinstitut für Berufsbildung 
im Handwerk an der Universität zu Köln (FBH) wissenschaftlich begleitet.

7 Das Zertifikat dokumentiert inwieweit die individuell erworbenen Kompetenzen mit den Anforderungen eines anerkannten 
Aus- bzw. Fortbildungsabschluss übereinstimmen und wird durch eine Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer 
ausgestellt. Es dient der Bestätigung von informell und non-formal erworbenen Kompetenzen und zeigt Arbeitgebern und 
Personalentscheidern, über welche berufsrelevanten Kompetenzen die Person verfügt.
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Als kompetent gelten bei ValiKom die Personen, die auf der Grundlage von Wissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten aktuell gefordertes Handeln neu generieren können. Hierzu gehört z.B. die Bewältigung 
von Anforderungen und Situationen, die im besonderen Maße ein nicht standardmäßiges Handeln 
und Problemlösen erfordern (Westdeutscher Handwerkskammertag 2014). Laut der Projekt-Website 
wird nach wie vor jedoch informell und non-formal erworbenes Wissen unzureichend berücksichtigt. 
Aus diesem Grund wurde daraufhin ValiKom initiiert, um die gewünschte Validierung von informel-
lem und non-formalen Lernens zu ermöglichen (Westdeutscher Handwerkskammertag 2014). 

Die Validierung von non-formalen und informellen Lernergebnissen erfolgt mittels einer Kompe-
tenzfeststellung und Bewertung durch Berufsexpert*innen. Die Bewertung der Kompetenzen erfolgt 
dabei anhand der Anforderungen der entsprechenden Referenzberufe und wird in Form von Zertifi-
katen dokumentiert. Teilnehmen können alle in Deutschland lebenden Menschen über 25 Jahre, die 
über keinen formalen Bildungsabschluss verfügen (oder nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten) und 
mehrjährige Berufserfahrung besitzen. Die Initiative soll einen weiteren Weg für Personen ohne for-
malen Abschluss aufzeigen und den Aufbau eines parallelen Regelwerks zum formalen Prüfungswesen 
vermeiden (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2015). 

Der generelle Ablauf bei ValiKom erfolgt in vier Schritten:

−− Information und Beratung
−− Dokumentation
−− Bewertung
−− Zertifizierung

In einem Erstgespräch werden den Interessierten zunächst das Projekt erklärt sowie der passende Re-
ferenzberuf ermittelt. Im Rahmen der Dokumentation füllen Interessierte einen Bilanzierungsbogen 
(Portfolio aller für den Referenzberuf relevanten Kompetenzen, erworben in Beruf, in Weiterbildun-
gen oder in der Freizeit) sowie einen Selbsteinschätzungsbogen (der eigenen Kompetenzen hinsichtlich 
des Referenzberufes) aus. 

Die im Schritt »Dokumentation« ausgefüllten Bögen werden der zuständigen Stelle zurückgegeben 
und ein Antrag auf ein Validierungsverfahren gestellt. Die Kammer prüft die Unterlagen und ermittelt, 
in welchen Tätigkeitsbereichen des Referenzberufes eine Fremdbewertung (Kompetenzüberprüfung) 
durchgeführt werden soll. Die Fremdbewertung wird durch, von der Kammer ausgewählte, Berufsex-
pert*innen des entsprechenden Ausbildungsberufs geplant und durchgeführt. Vor der Bewertung füh-
ren die Berufsexpert*innen ein Beratungsgespräch mit den Interessierten, um die Selbsteinschätzung 
mit dem Referenzberuf abzugleichen, den Umfang der Fremdbewertung konsensual festzulegen und 
den Ablauf zu erläutern (Deutscher Handwerkskammertag und Deutscher Industrie- und Handels-
kammertag 2018).

Die Bewertung erfolgt durch Berufsexpert*innen in Form einer Arbeitsprobe, eines Fachgesprächs 
oder mittels Probearbeit im Betrieb. Die Ergebnisse werden dokumentiert und der zuständigen Kam-
mer übermittelt. Diese entscheidet im Schritt der Zertifizierung, ob die Leistung für eine vollständige 
oder teilweise Zertifizierung ausreicht. Ist dies der Fall, wird ein Zertifikat ausgestellt (Westdeutscher 
Handwerkskammertag 2017). 

Zur Qualitätssicherung wird im Rahmen von ValiKom zudem ein Handlungsleitfaden mit Verfah-
rensbeschreibung, Zulassungskriterien, Instrumenten, Validierungszertifikat und Empfehlungen ent-
wickelt (Westdeutscher Handwerkskammertag). Durch den Handlungsleitfaden sowie Schulungen 
für Berufsexperten sollen allgemeingültige Verfahrensstandards und Gütekriterien geschaffen werden, 
um die Ergebnisse von non-formalem und informellem Lernen zu bewerten. Von April 2017 bis Ende 
August 2018 wurden insgesamt 160 Validierungsverfahren in 28 verschiedenen Berufen durchgeführt. 
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Dabei konnte in 70 Verfahren führten eine volle Gleichwertigkeit und in 85 Verfahren eine teil-
weise Gleichwertigkeit ausgestellt werden (siehe Abbildung 4). Als Instrumente zur Fremdbewertung 
wurden Arbeitsprobe, Fachgespräch, Rollenspiel, Fallstudie, Präsentation von Arbeitsergebnissen und 
Probearbeit im Betrieb eingesetzt, von denen mindestens zwei jeweils Instrumente ausgewählt werden 
mussten (Deutscher Handwerkskammertag und Deuts cher Industrie- und Handelskammertag 2018). 

Konkrete Angaben zum Ablauf der Fremdbewertung, zu entsprechenden Materialien oder Güte-
kriterien sind nicht zugänglich.

Abb. 4: Teilweise und volle Gleichwerti gkeit pro Referenzberuf, Quelle: (Deutscher Handwerkskammertag und 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2018)

2.1.4. Kompetenz-Check (Kompetenzwerkstatt)

Die Kompetenzwerkstatt ist ein Konzept, das Ausbildungspersonal und Lehrkräfte im Bereich der 
gewerblich-technischen Berufsbildung dabei unterstützt Ausbildung und Unterricht arbeitsprozessori-
entiert, kompetenzfördernd und digital gestützt zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. Hierfür 
stellt sie Methoden, Anleitungen, Hilfen und Anregungen – zusammengefasst in Handbüchern – so-
wie leicht zu verwendende Tools für die Ausbildungs- und Unterrichtspraxis zur Verfügung. Teil der 
Kompetenzwerkstatt ist der Kompetenz-Check. 

Der Kompetenz-Check ist ein online-Tool, mit dem sich die Kompetenzen von Auszubildenden 
durch deren Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung z.B. durch die Lehrkraft feststellen lassen 
(Howe und Knutzen 2015, S. 5). Konkret handelt es sich beim Kompetenz-Check nicht um ein Ver-
fahren, sondern um ein Instrument. Die Anwendung des Instruments ermöglicht es die Kompetenz-
feststellung durch die digitale Anwendung zeitlich und räumlich zu fl exibilisieren. Übergeordnetes Ziel 
ist die barrierefreie, einfach durchzuführende Überprüfung des Stands berufl icher Kompetenzen zu 
beliebigen Zeitpunkten im Verlauf der Ausbildung. Ein Check innerhalb des Kompetenz-Checks kann 
von jedem Beteiligten (Ausbilder*innen, Lehrer*innen, Auszubildende) ohne besondere Vorkenntnis-
se angelegt und mit beliebig vielen Personen geteilt werden. Dadurch wird es möglich, Selbst- und 
Fremdeinschätzungen durchzuführen, diese zu vergleichen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
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gewinnbringend für den weiteren Ausbildungsverlauf zu nutzen. Eine besondere Hard- oder Soft-
wareausstattung ist nicht erforderlich, es werden lediglich eine Internetverbindung sowie ein Browser 
benötigt.

Der Kompetenz-Check wurde von Sönke Knutzen (Technische Universität Hamburg-Harburg; 
TUHH) und Falk Howe (Universität Bremen; ITB) sowie weiteren Mitarbeiter beider Universitäten 
zwischen 2012 und 2015 entwickelt und in den darauffolgenden Jahren im Rahmen von Folgeprojek-
ten weiterentwickelt und evaluiert. 

Der für das KofeBS-Vorhaben zentrale Begriff Kompetenz wird von Howe und Knutzen wie folgt 
definiert: » Kompetenz lässt sich das Vermögen und die Bereitschaft eines Individuums verstehen, ein 
Ziel zu erreichen, eine Herausforderung zu bewältigen oder ein Problem zu lösen (Howe und Knutzen 
2015, S. 70).

Dem Kompetenz-Check liegt ein kombiniertes Kompetenzstruktur-Kompetenzentwicklungsmo-
dell zugrunde. So werden die Kompetenzbereiche Fachkompetenz und Personale Kompetenz un-
terschieden, die wiederum nach den Arbeitsprozessphasen Annahme, »Planung, Durchführung und 
Abschluss aufgeschlüsselt werden. Innerhalb der Arbeitsprozessphasen werden die Kompetenzbeschrei-
bungen weiter präzisiert. Um die Ausprägung einer Kompetenz zu beschreiben, kann sie zudem in vier 
Niveaustufen eingeordnet werden (Howe und Knutzen 2015, S. 24) .8

Die Entwickler sehen beim Kompetenz-Check folgende Einsatzmöglichkeiten im Rahmen berufli-
cher Bildungsmaßnahmen:

−− Identifizierung von Stärken und Schwächen und damit des Stands der Kompetenzentwick-
lung
−− Nachzeichnung des Verlaufs der Kompetenzentwicklung 
−− Bilanzierung des Stands einer Prüfungsvorbereitung
−− Einsatz in Lernsituationen an Berufsbildende Schulen, in Lehrgängen der Überbetrieblichen 
Ausbildung und bei der betrieblichen Ausbildung
−− Festlegung zukünftiger Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte  
(Howe und Knutzen 2015, S. 11)

Um die Kompetenzentwicklung der Auszubildenden zu verfolgen, schätzen sie sich im online-Tool 
im Rahmen einer beruflichen Aufgabenstellung, wie z. B. eines Kundenauftrags, ein. Dies geschieht 
einmal vor der eigentlichen Bearbeitung der beruflichen Aufgabenstellung und einmal danach. So soll 
sich am besten zeigen, welche Kompetenzen der Auszubildende bereits erworben hat und wo noch 
Defizite bestehen.

Die Arbeit mit dem Kompetenz-Check verläuft standardmäßig in zehn Teilschritten (siehe Ab-
bildung 5). Durch die flexiblen Handhabungsmöglichkeiten des Kompetenz-Checks ist jedoch eine 
Variierung der Vorgehensweise möglich. Der Ablauf ist wie folgt (Howe und Knutzen 2015, S. 33 f.):

Teilschritt 1: Registrierung

Auf der Webseite http://www.ausbildungs-check.net können sich Ausbilder*innen, Lehrkräfte und 
Auszubildende für den Kompetenz-Check registrieren.

8 Niveau 1: Der Auszubildende kann das noch nicht: Umfassende Unterstützung ist erforderlich.   
Niveau 2: Der Auszubildende kann das erst ein bisschen: Relativ viel Unterstützung ist erforderlich.   
Niveau 3: Der Auszubildende kann das schon ziemlich gut: Nur noch wenig Unterstützung ist erforderlich.  
Niveau 4: Der Auszubildende kann das sehr gut: Es ist keine weitere Unterstützung mehr erforderlich.
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Teilschritt 2: Persönliches Profi l prüfen

Angaben werden von den Nutzer*innen überprüft und bei Bedarf Änderungen am Profi l vorgenom-
men.

Teilschritt 3: Check anlegen

Normalerweise legt zunächst das Ausbildungspersonal oder eine Lehrkraft einen Check an. Ein Check 
bezieht sich auf einen konkreten Auftrag und umfasst einen Kurztitel, einen Verwendungszweck und 
eine Auftragsbeschreibung. Zudem werden – diff erenziert nach Fach- und Personalen-Kompetenzen – 
Kompetenzen formuliert, die von den Auszubildenden eingeschätzt werden sollen.

Teilschritt 4: Check zuweisen

Ist ein Check angelegt, wird er den Auszubildenden zugewiesen. Dies erfolgt durch den Versand einer 
E-Mail.

Teilschritt 5: Check importieren

Der zugewiesene Check erscheint nach dem Anklicken eines Links auf dem Dashboard der Auszubil-
denden. Hier kann er sofort bearbeitet werden.

Abb. 5: Arbeiten mit dem Kompetenz-Check (Howe und Knutzen 2015, S.35)
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Teilschritt 6: Erste Selbsteinschätzung

Die Durchführung des Kompetenz-Checks startet mit einer ersten Selbsteinschätzung vor der Bear-
beitung. Hier antizipieren die Auszubildenden welche Kompetenzen sie bereits in welchem Umfang 
erworben haben.

Teilschritt 7: Einladung zur Fremdeinschätzung

Nach Abschluss der Selbsteinschätzung, lädt der Auszubildende z.B. Ausbilder*innen, Lehrkräfte oder 
Mitschüler*innen zu einer Fremdeinschätzung ein. Diese Einladung erfolgt ebenfalls in Form einer 
E-Mail.

Teilschritt 8: Fremdeinschätzung 

Basierend auf Beobachtungen bei der Auftragsbearbeitung oder ggf. aufgrund von bereits gesammelten 
Erfahrungen aus der gemeinsamen Arbeit mit dem Auszubildenden geben die eingeladenen Personen 
eine Fremdeinschätzung ab.

Teilschritt 9: Zweite Selbsteinschätzung

Parallel zu den Fremdeinschätzungen führen die Auszubildenden während der Auftragsbearbeitung 
eine zweite Selbsteinschätzung durch. Hierbei können die aktuellen Erlebnisse und Befindlichkeiten 
im Lern- und Arbeitsprozess berücksichtigt werden.

Teilschritt 10: Auswertung

Haben die Auszubildenden die Auftragsbearbeitung beendet, schließen sie den Check ab. Das on-
line-Tool wertet die erhobenen Daten aus und stellt Dateien mit tabellarischen Auflistungen und 
Grafiken der Einschätzungen zur Verfügung. Diese dienen als Ausgangspunkt für das darauffolgende 
Reflexionsgespräch mit z.B. der Lehrkraft.

Die Fremd- und Selbsteinschätzung 

Der Kompetenz-Check dient daher nicht dem Messen von beruflicher Handlungskompetenz, sondern 
der subjektiven Beurteilung des aktuellen Kompetenzstands durch Selbst- und Fremdeinschätzungen. 
Die gemeinsame Reflexion der Ergebnisse birgt ein großes Potenzial für die Kompetenzentwicklung, 
das in der Berufsbildung bislang noch häufig unterschätzt wird (Howe und Knutzen 2015, S. 23).

2.2. Europäische Maßnahmen

2.2.1. Validierung von Bildungsdienstleistungen im Kanton Zürich

In der Schweiz gibt es vier Möglichkeiten, einen angestrebten formalen Berufsabschluss zu erhalten. 
Eine davon ist seit 2014 die »Validierung von Bildungsleistungen«, welche unter die sogenannten »an-
deren Qualifikationsverfahren (aQV)« im Rahmen des Berufsbildungssystems der Schweiz fällt und 
gemäß Artikel 33 BBG auf Gesuch der Kantone anerkannt wird. Eingebunden im Kanton Zürich sind 
das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), Kanton Zürich, BIZ Oerlikon.

Für den Bereich berufliche Grundbildung wird als handlungskompetent verstanden »wer berufliche 
Aufgaben und Tätigkeiten eigeninitiativ, zielorientiert, fachgerecht und flexibel ausführt« (Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung und Innovation [SBFI] 2010).

Das Validierungsverfahren für informell und non-formal erworbene Kompetenzen untergliedert 
sich in fünf Phasen: Beratung und Information, Bilanzierung, Beurteilung, Validierung und Zertifi-
zierung. 
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Die, für die Ermittlung von non-formal oder informell erworbenen Kompetenzen relevanteste 
Phase, ist die Phase der »Bilanzierung«. Sie erfolgt in mehreren Schritten. Nach der Zulassung einer 
teilnehmenden Person zum Validierungsverfahren wird mittels eines elektronischen Validierungstools 
mit der Erstellung eines Dossiers begonnen. Berufliche Grundbildung wird in der Schweiz in einer 
Bildungsverordnung, in einem Qualifikationsprofil und einem Bildungsplan beschrieben. Im Qua-
lifikationsprofil finden sich das Berufsbild, die Handlungskompetenzbereiche sowie eine Übersicht 
zu den beruflichen Handlungskompetenzen. Der Bildungsplan beschreibt detailliert die einzelnen 
beruflichen Handlungskompetenzen. Diese bilden die Grundlage für die Modulstruktur im Validie-
rungstool sowie für die Selbstbeurteilung. In der Selbstbeurteilung schätzt sich die teilnehmende Per-
son zunächst für jedes der Module selbst ein. Dies geschieht mittels einer vierstufigen Skala. Ergibt 
die Selbstbeurteilung eines Moduls ein positives Ergebnis, kann ein Kompetenznachweis hierfür aus-
gewählt werden. Dieser kann als schriftlicher Erfahrungsbericht, als mündlicher Erfahrungsbericht, 
als Praxisbesuch oder als Projekt-und Auftragsdokumentation erfolgen. Welche Kompetenznachweise 
dabei in den einzelnen Modulen zugelassen sind, kann einer Übersicht entnommen werden. (Kanton 
Zürich Bildungsdirektion biz Oerlikon 2017). 

Ein schriftlicher Erfahrungsbericht beinhaltet eine oder mehrere konkrete Aufgabenstellungen. 
Diese können Inhaltsvorgaben, zwingend vorgegebene Präzisierungen oder auch offene Aufgabenstel-
lungen enthalten. Der Bericht muss nach Fertigstellung der teilnehmenden Person in das Validierungs-
tool hochgeladen werden (Kanton Zürich Bildungsdirektion biz Oerlikon 2017). 

Im mündlichen Erfahrungsbericht müssen Aufgabenstellungen aus den schriftlichen Erfahrungs-
berichten verwendet werden. Die Präsentation besteht aus den Elementen Beschreibung, Begründung 
und Reflexion und dauert maximal 30 Minuten pro Aufgabenstellung, von denen 10 Minuten für 
inhaltliche Klärungsfragen von den Experten vorgesehen sind. Die Expert*innen erstellen ein Prä-
sentationsprotokoll sowie ein Gesprächsprotokoll zur Dokumentation der Ergebnisse, welche in das 
Validierungstool hochgeladen werden (Kanton Zürich Bildungsdirektion biz Oerlikon 2017). 

Beim Praxisbesuch wird von einem Experten bzw. einer Expertin die Handlungskompetenz der 
teilnehmenden Person am Arbeitsplatz beurteilt. Pro Praxisbesuch müssen mindestens zwei bis maxi-
mal vier Module bewertet werden. Pro Modul dauert der Praxisbesuch 30 Minuten. Vor dem Praxis-
besuch soll die teilnehmende Person einen Arbeitsplan für den Besuch erstellen, den er den Expert*in-
nen im Vorfeld zur Verfügung stellen muss. Der Experte bzw. die Expertin lädt im Anschluss an den 
Besuch den Arbeitsplan sowie sein Protokoll in das Dossier hoch (Kanton Zürich Bildungsdirektion 
biz Oerlikon 2017).

Als Projekt- und Auftragsdokumentation wird die Dokumentation einer zielorientierten Planung, 
Durchführung und Auswertung eines Projekts oder eines Auftrags bezeichnet. Dieser soll ein einfa-
ches Projekt- bzw. Auftragsmanagement zugrunde liegen. Anhand der Dokumentation können Hand-
lungskompetenzen aus mehr als einem Modul nachgewiesen werden. Der Umfang sollte möglichst 
4-10 Seiten betragen und die Dokumentation muss in das Gesamtdossier im dafür vorgesehenen 
elektronischen Validierungstool hochgeladen werden (Kanton Zürich Bildungsdirektion biz Oerlikon 
2017).

Um die Qualität des Validierungssystems sowie eine überwiegend einheitliche Umsetzung in den 
Kantonen zu gewährleisten, wurde vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation eine 
Richtlinie veröffentlicht, die Rahmenbedingungen, Informationen über die Akteure, Zuständigkeiten, 
die fünf Phasen des Validierungsprozesses sowie Validierungsinstrumente enthält. Grundsätzlich sind 
die Strukturen der Schweizer Berufsbildung wie folgt: Der Bund ist für die Regelung im Sinne der 
Festlegung des strukturellen und rechtlichen Rahmens der Berufsausbildung, die Kantone sind für die 
Umsetzung der Richtlinien zuständig (Gieger, SBFI). Im Wesentlichen erfolgt die Qualitätssicherung 
durch einheitliche Checklisten für die beteiligten Akteure sowie durch Leitvorlagen für die Umsetzung. 
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In den Checklisten wird zwischen Kriterien, Indikatoren und Standards unterschieden. Als Kriterien 
werden Merkmale eines qualitativ guten Verfahrens bezeichnet. Indikatoren sind die Messgrößen der 
Kriterien, und Standards definieren die Messwerte. Die Kompetenzbilanzierungsstellen sind dann für 
die Qualitätsentwicklung und -sicherung für eine konkret angegebene Menge an Kriterien, Indikato-
ren und Standards zuständig (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 2006).

Auch die notwendige Kompetenz der Expert*innen im Bereich aQV soll durch ein entsprechendes 
Ausbildungskonzept gewährleistet werden. So wird ihre Ausbildung im Rahmen eines Blended Lear-
ning-Konzepts umgesetzt und umfasst zwei Präsenztage (14 Lektionen) und zwei Phasen von Selbst-
lernzeit (je nach Vorerfahrung ca. zehn Stunden). Während der Präsenztage wird exemplarisch an 
einem eigenen Dossier gearbeitet, eine Beurteilung eines Fallbeispiels vorgenommen sowie ein struk-
turierter Erfahrungsaustausch zwischen teilnehmenden Personen initiiert. Zur benötigten Vorbildung 
der Expert*innen gibt es keine weiteren Angaben, jedoch müssen sie bereits in anderen Prüfungsbe-
reichen als Expert*innen aktiv gewesen sein (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 
[SBFI] 2006).

2.2.2. Anerkendelse af Realkompetencer

Seit 2007 wurde vom Ministry of Education sowie vom Ministry of Higher Education and Science 
ein gesetzlicher Rahmen geschaffen, nach dem Vorbildung9 von den zuständigen Stellen10 berück-
sichtigt werden muss, sofern sich eine Person in den Bereichen berufliche Bildung, Grundbildung 
Erwachsener, allgemeinbildende Erwachsenenbildung, allgemeinbildende Sekundarstufe II oder im 
Hochschulbereich weiterentwickeln möchte. In diesem Gesetz wurde festgelegt, dass eine Person das 
Recht hat, die Feststellung seiner bislang erworbenen Kompetenzen zu beantragen, wenn es sich durch 
ein Erwachsenenbildungs- oder Weiterbildungsprogramm fortbilden möchte (Ministry of Education 
Denmark 2008). 

Übergeordnetes Ziel dieser Gesetzgebung ist die Anerkennung von Vorbildung in allen o. g. Berei-
chen, so dass die Person auf seine Kompetenzen aufbauen und sich weiterentwickeln kann. Dies soll 
motivierend wirken und Individuen, insbesondere Geringqualifizierte, Arbeitslose und Migrant*innen 
dazu befähigen, ihr Potenzial zu nutzen (Ministry of Education 2008). Unter Kompetenz wird dabei 
»The full range of knowledge and competences held by an individual respective of where and how they 
are acquired.«(Ministry of Education Denmark 2008) verstanden.

Eingebunden in die Validierung von Vorbildung sind Ministry of Education, Ministry of Higher 
Education and Science, Danish Adult Education Association, VIA University College. Die Dänischen 
Sozialpartner (Danish Confederation of Trade Unions, Confederation of Employers und Confedera-
tion of Professionals in Denmark) unterstützen die Anerkennung von Vorbildung, fordern jedoch 
Normen für den Prozess der Validierung (Cedefop 2016).

Bei der der Anerkennung wird wie folgt vorgegangen (Aagaard 2015):

1. Eingangsinterview: Berufskolleges, Universitäten, Berufsbildungszentren. Dient der Informa-
tion des Interessierten und der Klärung der Zielsetzung/Vorgehensweise.

2. Identifizierung und Dokumentation von Vorbildung durch die teilnehmende Person in Form 
eines Portfolios: Die Einschätzung der Kompetenzen des Interessierten erfolgt in der Regel 
auf einer sechsstufigen Skala. Ein Online-Tool hierfür liegt vor, wird derzeit aber überarbeitet 
(Ministry of Education Denmark 2008).

9  Im engl. Als »Prior Learning« bezeichnet, Übersetzung basierend auf Batzel 2016. 
10  Berufscolleges, Universitäten, Weiterbildungszentren, Gewerkschaften, Job Center, Arbeitgeberverbände
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3. Bewertung der Kompetenzen: Laut dänischem Gesetz muss die Anerkennung der vorhan-
denen Kompetenzen an den entsprechenden Bildungseinrichtungen erfolgen. In der Regel 
werden die relevanten Ausbildungsinhalte durch Interviews in Kombination mit Tests, Selbst-
einschätzungen, Beobachtungen am Arbeitsplatz, Simulationen oder Arbeitsproben geprüft. 

4. Zertifizierung: Formale Zertifizierung der vorhandenen Kompetenzen. Das ausgestellte Zerti-
fikat kann zu einem Zugang zu Bildungsprogrammen, einer Verkürzung von Bildungsgängen 
oder zu Teilzertifikaten führen.

Beim Schritt »Bewertung der Kompetenzen« im Rahmen der Validierung von Vorbildung, findet (ab-
gesehen von der bereits durchgeführten Selbsteinschätzung) die eigentliche Kompetenzfeststellung 
statt. Zu diesem Zeitpunkt liegt bereits ein Portfolio und damit eine Dokumentation der Kompeten-
zen der teilnehmenden Person vor, basierend auf dessen eigener Einschätzung. Wie bereits erwähnt, 
erfolgt die Bewertung an einem Berufsbildungsinstitut, bei dem die teilnehmende Person einen Ab-
schluss erwerben möchte. Der Einsatz eines Methoden-Mixes wird damit begründet, dass ein schriftli-
cher Test allein zwar verlässlich ist und darüber hinaus schnell und kostengünstig durchgeführt werden 
kann, jedoch nicht unbedingt auch valide sein muss, da er nicht zwingend bestimmte Fertigkeiten oder 
Kompetenzen, die informell oder non-formal erworben wurden, feststellen kann. Durch eine Kom-
bination mit Interviews, Beobachtungen, Arbeitsproben und Simulationsaufgaben kann eine höhere 
Validität der Ergebnisse erreicht werden. Nachteile sind die komplexe Vorbereitung, die zeitintensive 
Durchführung und die wesentlich höheren Kosten im Vergleich zu schriftlichen Tests (Europäischer 
Rat 2012). Die Bewertung der Kompetenzen orientiert sich in der Regel an den Ausbildungsinhalten 
der angestrebten Ausbildung.

Für die Vorbereitung einer Kompetenzfeststellung gibt es einige Hinweise für Gutachter*innen von 
Kompetenzfeststellungen im Bereich Hochschulbildung. Auf Nachfrage wurde bestätigt, dass diese 
auch im Bereich der Berufsbildung berücksichtigt werden. Gutachter*innen werden darin auf mögli-
che Problematiken bei einer Kompetenzfeststellung vorbereitet. So wird z. B. darauf hingewiesen, dass 
die Teilnehmer*innen aufgrund ihrer Vorbildung unter Umständen eine andere Logik bei Lösungs-
ansätzen verfolgen oder es auch zu Interpretationsproblemen bei Fragestellungen kommen kann, die 
ebenfalls berücksichtigt werden sollten. Gutachter*innen selbst sollten zudem bei der Bewertung offen 
für andere Ansätze sein und den Schwerpunkt darauf legen, was eine Person kann, statt sich an einzel-
ne Zielformulierungen zu halten (Ministry of Education Denmark 2008). 

Als Empfehlungen für die Vorbereitung der Prüfung werden aufgeführt11:

1. Formulieren Sie den generellen Inhalt des ausbildungsspezifischen Fachs in einem Satz.
2. Wählen Sie 2-5 Inhaltsbereiche aus, die Ihnen am wichtigsten in Bezug auf das zu behandeln-

de Fach erscheinen.
3. Formulieren Sie unter jedem Inhaltsbereich zwei Fragen, die dem Antragsteller helfen können 

zu beschreiben und darüber nachzudenken, welche Kenntnisse er in diesem Bereich besitzt 
und wie er bislang in diesem Bereich gearbeitet hat. 

Aufgrund der Komplexität eines Interviews wird empfohlen, dass zwei Gutachter*innen anwesend 
sind, um Beobachtungen und Eindrücke besser festhalten zu können (National Program for Prior 
Learning [NVR]).

Der Zeitrahmen einer Kompetenzfeststellung kann sich zwischen einem halben Tag bis zu zehn 
Tagen bewegen. Die Teilnahmegebühr muss von hoch qualifizierten Teilnehmer*innen selbst getra-
gen werden. Bei allen anderen Teilnehmer*innen können die Berufsbildungsinstitute eine staatliche 

11  Übertragen auf das deutsche Berufsbildungssystem würde es sich dabei um ein Lernfeld handeln.
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Förderung (Taxameter-Fund) bekommen. Arbeitgeber*innen können bei Angestellten zudem eine 
Lohnsubvention für den Arbeitsausfall durch die Kompetenzfeststellung vom Staat erhalten (Cedefop 
2016).

Die Durchführung der Anerkennung erfolgt stark dezentralisiert durch Bildungseinrichtungen. 
Diese sind auch für die Qualität ihres Personals verantwortlich. Staatlich vorgegebene konkrete Ver-
fahrensabläufe existieren nicht, wohl aber Best-Practice Empfehlungen. Die Einrichtung von VEU 
Centern soll zur Entwicklung von einheitlichen Verfahren bei der Validation beitragen und die Ein-
führung von Qualitätsstandards an den teilnehmenden Institutionen unterstützen. Aufgrund der De-
zentralisierung gibt es jedoch derzeit noch keine landesweit geltenden Standards oder Gütekriterien. 



3. Auswertung der Synopse

Die Ergebnisse der Synopse zeigen, dass sich viele Elemente und Verfahrensschritte bei einzelnen Maß-
nahmen ähneln. Dies deutet darauf hin, dass es sich um »Good Practice« Elemente oder Schritte 
handelt, die sich bereits bewährt haben. Um einen besseren Überblick über die gemeinsamen Schnitt-
mengen zu bekommen, werden die Verfahrensschritte und Instrumente aus den einzelnen Maßnah-
men herausgearbeitet. Darüber hinaus werden die Verfahren auf weitere Merkmale untersucht, die für 
KofeBS einen potentiellen Mehrwert darstellen könnten.

Da es sowohl gemeinsame Komponenten der betrachteten Maßnahmen im Hinblick auf die Ver-
fahrensschritte als auch auf die Instrumente der Kompetenzfeststellung gibt, wird bei der Darstellung 
bei der Synopse in »Schnittmengen der einzelnen Verfahrensschritte« und »Schnittmengen der einge-
setzten Instrumente« differenziert, da zwei Maßnahmen zwar einen unterschiedlichen Ablauf haben 
können und dennoch gleiche Instrumente für die Feststellung einsetzen. Gleichwohl können einge-
setzte Instrumente unterschiedlich sein, aber der Ablauf weitestgehend identisch. 

3.1. Gemeinsame Schnittmengen beim Ablauf der Maßnahmen

Um den Ablauf des Verfahrens bei den einzelnen Maßnahmen zu vergleichen, werden zunächst die 
einzelnen Verfahrensschritte aus der Synopse extrahiert und tabellarisch gegenübergestellt. 

Maßnahmen Verfahrensschritte

Kompetenz-Check •   Check anlegen 
•   Selbsteinschätzung 
•   Ein oder mehrere Fremdeinschätzungen 
•   ggf. weitere Selbsteinschätzung 
•   Auswertung
•   Besprechung der Ergebnisse

Komet NRW •   Entwicklung von offenen Testaufgaben
•   Einbindung der Aufgaben in das elektronische KOMET Diagnostik Tool 
•   Bearbeitung der Aufgaben durch die Schüler*Innen
•   Auswertung der bearbeiteten Testaufgaben
•   Besprechung der Ergebnisse mit den Schüler*Innen

Prototyping Transfer •   Beratung des Antragstellers bei einer zuständigen Stelle im Rahmen eines Anerkennungs- 
     verfahrens mit fehlenden/unvollständigen Unterlagen (Kammer) 
•   Selbsteinschätzung
•   Ermittlung der zu prüfenden Tätigkeitsbereiche für die Qualifikationsanalyse (Fachspezialist)
•   Durchführung der Kompetenzfeststellung: zuständige Stelle und Fachspezialist
•   Mitteilung der Ergebnisse 
•   Fortsetzung des Verfahrens zur Anerkennung eines Berufsabschlusses

ValiKom •   Information und Beratung der Antragstellenden
•   Dokumentation
•   Bewertung
•   Zertifizierung

Anerkendelse af  
Realkompetencer (DK)

•   Beratungsgespräch
•   Identifizierung und Dokumentation 
•   Bewertung der Kompetenzen
•   Zertifizierung

Validierung von 
Bildungsleistungen (CH)

•   Beratung und Information
•   Bilanzierung
•   Beurteilung 
•   Validierung und Festlegung von ggf. benötigter ergänzender Bildung
•   Zertifizierung

Tab. 1: Vergleich des Ablaufs von unterschiedlichen Kompetenzfeststellungsverfahren
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Es ist ersichtlich, dass sich die Verfahrensschritte bei ValiKom, Anerkendelse af Realkompetencer und 
Validierung von Bildungsleistungen sehr ähneln. Es handelt sich jeweils um 4 bzw. 5-schrittige Verfah-
ren, die eine Erstinformation/Beratung, eine Dokumentation (von bisherigen Unterlagen, des Lebens-
laufs sowie von informellen- und non-formalen Lernergebnissen), eine Bewertung und abschließend 
eine Zertifizierung beinhalten. Weiterhin gemein haben diese Maßnahmen, dass sie zur Anerkennung 
von informellen und non-formalen Lernergebnissen eingesetzt werden und zu einem Zertifikat füh-
ren, das die Gleichwertigkeit der Kompetenzen der Bewerber*innen mit den in einem Referenzberuf 
benötigten Kompetenzen dokumentiert. In Dänemark und der Schweiz sind die Maßnahmen zudem 
rechtlich verankert und das ausgestellte Zertifikat ist auf dem Arbeitsmarkt offiziell anerkannt. 

Bezogen auf den Ablauf der drei zuvor genannten Maßnahmen ist das Verfahren bei Prototyping 
Transfer prinzipiell sehr ähnlich; der Unterschied liegt darin, dass die Kompetenzfeststellung zu keiner 
formalen Zertifizierung/Gleichwertigkeitsanerkennung führt. Bei Prototyping Transfer erfolgt aber 
auch zunächst eine Beratung, gefolgt von einer Dokumentation (Selbsteinschätzung, Lebenslauf, etc.), 
Bewertung und der Ausstellung eines (informellen) Zertifikats. 

Bei den anderen beiden der aufgeführten Maßnahmen geht es nicht um die Ausstellung eines Zer-
tifikats. Beim Kompetenz-Check handelt es sich um eine Beurteilung des Kompetenzstands von z.B. 
Auszubildenden oder Arbeitssuchenden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Hierfür schätzt sich die teil-
nehmende Person vor einem Set an vorab definierten Aussagen hinsichtlich z.B. der benötigten Hand-
lungskompetenz für einen Referenzberuf ein. Der nächste Schritt ist dann eine Fremdeinschätzung 
des Ausbildungspersonals, einer Lehrkraft o.ä. und im Anschluss daran erfolgt eine gemeinsame Aus-
wertung der Ergebnisse durch Proband*in und Fremdeinschätzer*in. Es zeigt sich, dass auch hier eine 
Anlehnung an die Verfahrensschritte Dokumentation, Bewertung/Beurteilung sowie eine Auswertung 
besteht. Die Auswertung mündet jedoch nicht in ein Zertifikat, sondern sie dient als Grundlage für 
die berufliche Weiterentwicklung. Ähnlich verhält es sich bei Komet, wo es um die systematische Ent-
wicklung, Messung und Evaluation der Kompetenzen von Auszubildenden an Berufsbildenden Schu-
len geht. Wie beim Kompetenz-Check soll eine Standortbestimmung der Auszubildenden hinsichtlich 
ihrer beruflichen Handlungskompetenz erfolgen. Die Lehrkräfte erstellen offene Testaufgaben, die in 
das elektronische KOMET Diagnostik Tool münden. Die Schüler*innen bearbeiten die Aufgaben und 
nach Abschluss der Auswertung erfolgt eine Besprechung der Ergebnisse. Auch hier zeigt sich, dass 
Schritte wie Bewertung/Beurteilung sowie Auswertung zum Tragen kommen.

Hinsichtlich der Verfahrensschritte kann gesagt werden, dass Schritte wie »Beratung«, »Dokumen-
tation«, »Bewertung/Beurteilung« und zum Abschluss die Ausstellung eines Berichts/Zertifikates bei 
vier Maßnahmen wiederkehrende Elemente bei einer Kompetenzfeststellung sind. Dies sind Hinweise 
darauf, dass es sich um »Good Practice« Beispiele handelt. Untermauert wird diese Annahme von der 
Cedefop12. Schon 2009 veröffentlichte die Cedefop die »European guidelines for validating non-for-
mal and informal learning«, die 2015 nochmals überarbeitet wurden. Die Leitlinien richten sich an ein 
breites Spektrum von Akteuren im Weiterbildungsbereich und stützen sich zudem auf wissenschaftli-
che Evaluationsergebnisse. So heißt es bei Cedefop u. a.:

 »Diese Leitlinien sollen die Bedingungen für die Validierung erläutern und auf die wichtigen 
Punkte hinweisen, die die Akteure bei ihren Entscheidungen über die Einführung von 
Validierungsregelungen beachten müssen. Es geht nicht um richtig oder falsch; jeder 
Validierungsansatz wird durch die spezielle Umgebung und ihren jeweiligen Kontext bestimmt, 
in der er eingeführt wird. Diese Leitlinien ergänzen das Europäische Verzeichnis zur Validierung 
nichtformalen und informellen Lernens, das vom Cedefop und der Europäischen Kommission in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten erstellt wurde. Das Verzeichnis gibt einen Überblick 

12  Cedefop= European Center for the Development of Vocational Training
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über die Validierungsregelungen in den europäischen Ländern. Diese Publikation ist das 
Ergebnis der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und dem 
Cedefop auf der Grundlage einer umfassenden Konsultation der Mitgliedstaaten. Sie basiert auf 
Beiträgen von Experten und Akteuren sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene«  
(Cedefop 2015, S. 5).

Hinsichtlich der Verfahrensschritte bei der Validierung nichtformalen und informellen Lernens heißt 
es weiterhin:

»Um die grundlegenden Phasen einer Validierung zu erläutern, werden in der Empfehlung 
folgende vier Einzelschritte unterschieden: Identifizierung, Dokumentierung, Bewertung 
und Zertifizierung. […] Diese Phasen werden je nach dem Zweck der jeweiligen Validierung 
unterschiedlich kombiniert und gewichtet«.  
(Cedefop 2015, S. 16)

3.2. Gemeinsame Schnittmengen bei den eingesetzten Instrumenten in den 
Maßnahmen

Wie auch bei den Verfahrensschritten gibt es bei den eingesetzten Instrumenten ebenfalls Schnittstel-
len zwischen den Maßnahmen. Eine Übersicht ist aus Tabelle 2 ersichtlich.

Maßnahmen Verfahrensschritte

Kompetenz-Check •   Selbsteinschätzung
•   Fremdeinschätzung
•   Fachgespräch

Komet NRW •   Offene Testaufgaben
•   Diagnose-Tool
•   Fachgespräch

Prototyping Transfer •   Fachgespräch
•   Selbsteinschätzung
•   Rollenspiel/Gesprächssimulation
•   Präsentation
•   Fallstudie
•   Arbeitsprobe
•   Probearbeit im Betrieb

ValiKom •   Selbsteinschätzung
•   Arbeitsprobe
•   Fachgespräch
•   Probearbeit im Betrieb

Anerkendelse af  
Realkompetencer (DK)

•   Fachgespräch
•   Tests
•   Selbsteinschätzung
•   Beobachtungen am Arbeitsplatz
•   Simulationen
•   schriftliche Arbeitsaufgaben

Validierung von 
Bildungsleistungen (CH)

•   Selbsteinschätzung
•   Ggf. Fremdeinschätzung
•   Projekt-/Auftragsdokumentation
•   schriftlicher Erfahrungsbericht
•   mündlicher Erfahrungsbericht
•   Praxisbesuch
•   Beurteilungsgespräch

Tab. 2: Vergleich des eingesetzten Instrumente unterschiedlicher Kompetenzfeststellungsverfahren
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Es wird deutlich, dass alle Maßnahmen gemeinsam haben, dass es innerhalb Verfahrensablauf zu ei-
nem Fachgespräch kommt. Zumeist ist dies in der Beratungs- und Informationsphase der Fall und 
stellt eine Art Eingangsinterview dar, in dem die teilnehmende Person versucht, ihre bislang erworbe-
nen Kompetenzen zu beschreiben. Dabei wird der bisherige Werdegang dokumentiert; darüber hinaus 
wird die Person über den Ablauf des Verfahrens und die eingesetzten Instrumente informiert. Unab-
hängig davon werden Fachgespräche im Rahmen der Beurteilung angewendet, um den Kompetenz-
stand zu hinterfragen und tiefergehende Erkenntnisse über diesen zu sammeln. 

Die Selbsteinschätzung, die in der Regel im Beratungs-/Informationsschritt stattfindet, lässt sich 
ebenfalls in fünf der analysierten Maßnahmen finden. Sie dient der Selbstreflexion über bislang erwor-
bene Kompetenzen und gibt den Teilnehmer*innen die Gelegenheit, sich hinsichtlich eines Referenz-
berufs einzuschätzen sowie den Prüfer*innen/Zuständigen einen ersten Überblick über den jeweiligen 
Kompetenzstand. Neben der Selbsteinschätzung findet immer eine Fremdeinschätzung der Kompe-
tenzen im Rahmen der Beurteilung statt.

Bei vier der Maßnahmen kommt es zur Probearbeit im Betrieb im Rahmen der Kompetenzfeststel-
lung. Dieses Instrument scheint sinnvoll, da die berufliche Handlungsfähigkeit am ehesten in realen 
Arbeitssituationen festgestellt werden kann. Voraussetzung für Probearbeit ist, dass die teilnehmende 
Person berufstätig ist. Ist dies nicht der Fall, muss ein Betrieb gefunden werden, in dem die Probearbeit 
stattfinden kann. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Probearbeit in überbetrieblichen Lernstät-
ten stattfindet. Auch wenn die Teilnehmenden so mit einer künstlichen Arbeitssituation konfrontiert 
werden, spielt diese Variante eine wichtige Rolle, da auf berufliche Handlungskompetenz am besten 
durch die Bearbeitung realer Arbeitsaufträge geschlossen werden kann. Im Kontext von Probearbeitet 
eignet sich zur Evaluation das Instrument »Beobachtung«, da die Herangehensweise der Teilnehmen-
den neben dem Ergebnis ihrer Arbeit eine wichtige Rolle spielt. Neben der praktischen Überprüfung 
kommen bei zwei Maßnahmen auch theoretische Aufgaben zur Überprüfung der Kompetenzen zur 
Anwendung.

Neben den genannten Instrumenten werden auch Simulationen, Erfahrungsberichte, Tests (the-
oretisch), Rollenspiele, Präsentationen oder Fallstudien eingesetzt. Welches der Instrumente zur An-
wendung kommt, hängt vor dem Hintergrund der Zielsetzungen der Überprüfung von der jeweiligen 
Person mit ihrem je individuellen Lebensweg ab.

Bezüglich der Instrumente kann festgehalten werden, dass es sich besonders bei Selbst- und 
Fremdeinschätzung, Probearbeit und Fachgespräch um wiederkehrende Elemente handelt und daher 
von »Good Practice« Elementen ausgegangen werden kann. 

In ihrem oben erwähnten Bericht geht die Cedefop nicht nur auf mögliche Verfahrensschritte ein, 
sondern ebenso auf die im Rahmen solcher Verfahren einzusetzenden Instrumente.

−− Tests und Prüfungen
−− Gesprächsbasierte Methoden (z.B. Diskussion und Interview)
−− Deklarative Methoden 
−− Beobachtung
−− Simulationen
−− in Arbeits- oder Praxissituationen gewonnene Nachweise  
(Cedefop 2015)

In keinem der analysierten Maßnahmen spielen »Tests und Prüfungen« eine tragende Rolle. Auch 
die Cedefop weist darauf hin, dass diese Instrumente für Personen, die im formalen Bildungssystem 
schlechte Erfahrungen gemacht haben und dementsprechend z.B. nervös sind oder sich mündlich/
schriftlich nicht gut ausdrücken können, unter Umständen zu verzerrten Ergebnissen führen können 
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(Cedefop 2015). Abgesehen davon werden in fast allen Maßnahmen deklarative Methoden wie z.B. 
die Selbsteinschätzung, gesprächsbasierte Methoden, Beobachtung und Probearbeit eingesetzt.

3.3. Beitrag der einzelnen Maßnahmen für KofeBS

Losgelöst von Verfahrensschritten und Instrumenten wird auch geprüft, ob es noch weitere Faktoren 
in den Verfahren gibt, die für KofeBS einen Mehrwert darstellen könnten. 

3.3.1. Komet NRW

Anders als bei KofeBS ist bei Komet NRW nicht die Validierung beruflicher Handlungsfähigkeit vor 
dem Hintergrund des Erwerbs eines formalen Abschlusses das Ziel, sondern das standardisierte Mes-
sen beruflicher Kompetenzen in Form einer Large-Scale Diagnostik mit offenen Testaufgaben, um die 
Leistungsfähigkeit von Bildungsgängen, Bildungssystemen oder Bildungseinrichtungen vergleichbar 
machen zu können. Da jedoch in einem Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Hinblick auf die 
Vorbereitung für eine Externenprüfung die berufliche Handlungskompetenz als Ganzes betrachtet 
werden muss, würde ein Instrument, wie es bei KOMET eingesetzt wird, bei KofeBS nur bedingt 
zu validen Ergebnissen führen. Grund hierfür ist, dass es mit KOMET nicht möglich ist, praktische 
Geschicklichkeit festzustellen, was jedoch zwingend bei KofeBS notwendig ist. Hinzu kommen der 
relativ hohe Vorbereitungsaufwand des Testverfahrens sowie die Handhabbarkeit des Instruments, die 
durch die Bewertung von bis zu 40 Items pro Aufgabe eingeschränkt ist. Interessant für KofeBS bleibt 
jedoch trotz des Aufwands die Konzeption der Testaufgaben (Anlehnung an Evaluationsaufgaben), da 
sie sich auf umfassende Forschung stützt und valide Ergebnisse hervorgebracht hat.

3.3.2. Kompetenz-Check (Kompetenzwerkstatt)

Der Kompetenz-Check aus der Kompetenzwerkstatt ist ein Instrument für das Sichtbarmachen beruf-
licher Kompetenzen, das durch seine klar strukturierten Arbeitsanweisungen und eine kurze Einarbei-
tungszeit überzeugt. Hinzu kommen nur geringe Kosten für den Erwerb des Handbuchs sowie eine 
einfache Handhabbarkeit des softwaregestützten Tools. Es lässt sich bedarfsgerecht modifizieren und 
stellt die – durch das Tool automatisch generierten – Ergebnisse, in ansprechender Form so dar, dass 
sie eine gute Basis für eine Nachbesprechung des Kompetenz-Checks bilden.

Im Kompetenz-Check können konkrete Prüfungsanforderungen mit eingebunden werden. Durch 
die Berücksichtigung von Anforderungen im Kontext beruflicher Handlungsfelder, die erhöhte 
Flexibilität der Anwendung durch ihre elektronische Form und wegen der leichten Handhabbarkeit 
des Instruments erscheint ein Einsatz im Rahmen von KofeBS interessant.

3.3.3. Prototyping-Transfer 

Vor dem Hintergrund, dass bei KofeBS gut 40 % aller Teilnehmer*innen einen Migrationshintergrund 
und auch oftmals einen ausländischen Ausbildungsabschluss haben, ist Prototyping-Transfer durchaus 
von Interesse für KofeBS, da hier auf Kriterien, wie einfache Sprache und eine hohe Toleranz bezüg-
lich unterschiedlicher Lösungsansätze, geachtet wird. Jedoch soll bei Prototyping-Transfer die Lösung 
der Aufgaben nicht durch fehlende Sprachkenntnisse behindert werden und dementsprechend sind 
die Aufgaben konzipiert. Bei KofeBS muss dagegen ein bestimmtes sprachliches Niveau beherrscht 
werden, da die Zeit um sich auf die Externenprüfung vorzubereiten gegrenzt ist. Dies bedingt, dass die 
Aufgabenstellungen bei KofeBS bereits an das Niveau der Abschlussprüfung anzupassen sind.
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3.3.4. ValiKom

Die Maßnahme erscheint aufgrund mehrerer Aspekte für die Kompetenzfeststellung im Rahmen der 
Vorbereitung für die Externenprüfung interessant, da sie ebenfalls für die Arbeit der IHK und HWK 
entwickelt worden ist, Kompetenzen ermitteln und zertifizieren soll und zudem denselben Personen-
kreis anspricht, der auch die Zielgruppe bei KofeBS darstellt. Aus diesem Grund gibt es viele Parallelen 
hinsichtlich der Kriterien für die Durchführung einer Kompetenzfeststellung. 

Ein Unterschied liegt allerdings darin, dass bei ValiKom ein Zertifikat ausgestellt wird, das der 
teilnehmenden Person den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern soll. Es handelt sich also um keinen 
formalen Abschluss, wie er beim erfolgreichen Bestehen der Externenprüfung erfolgt. Aufgrund man-
gelnder Angaben bestehen Unklarheiten hinsichtlich der Frage nach den anfallenden Kosten und der 
Qualitätssicherung. Bislang wird ValiKom bei acht Kammern eingesetzt. 

3.3.5. Anerkendelse af Realkompetencer (DK)

Aufgrund der gesetzlichen Neuerungen im Bereich Anerkennung von Vorbildung (die letzte Neue-
rung trat 2015 in Kraft) handelt es sich bei dem dänischen Modell um eine Maßnahme, die sich auf 
langjährige Erfahrungen und eine rechtliche Verankerung stützen kann. Hinzu kommen die Erfah-
rungen und Ergebnisse des Nordic Network for Adult Learning, welche ebenfalls Berücksichtigung 
bei der Konzeption der Maßnahme fanden. Dieser Hintergrund deutet auf eine breite Akzeptanz und 
Etablierung der Maßnahme hin, weshalb die gewonnen Erkenntnisse u.U. für ein Pilotprojekt wie 
KofeBS interessant sind. Konzeptionell besonders interessant am dänischen Validierungsverfahren ist 
dabei, dass die Kompetenzfeststellung dezentral an entsprechenden Berufsbildungsinstituten durchge-
führt wird. Dies entspricht den Bedingungen bei KofeBS. 

3.3.6. Validierung von Bildungsleistungen (Schweiz)

Die Validierung von Bildungsleistungen in der Schweiz kommt dem Verfahren zur Nachholung eines 
Bildungsabschlusses durch die Externenprüfung in Deutschland sehr nahe, da beide die gleiche Ziel-
setzung haben und die Umsetzung ähnlich erfolgt. In der Schweiz ist die Maßnahme strukturiert und 
bereits gesetzlich verankert. Gleichzeitig behalten die einzelnen Institutionen einen Handlungsspiel-
raum, so dass die angewendeten Verfahrensschritte auch nach Bedarf angepasst werden können, was 
sich positiv auf die Validität auswirken soll. Interessant für KofeBS ist der Einsatz eines elektronischen 
Validierungstools, in das alle Dokumente hochgeladen werden und auf das die teilnehmende Person 
und involvierte Institutionen Zugriff haben. Dies schafft eine hohe Transparenz und erleichtert den 
Austausch von Informationen. Auch das in der Bilanzierungsphase angewendete Verfahren zur Kom-
petenzfeststellung, welches entsprechende Ausbildungspläne und Arbeitsprozesse in Form von zu be-
arbeitenden Modulen berücksichtigt sowie unterschiedliche Instrumente für die Kompetenzerfassung 
anbietet, kann als geeignet für die Entwicklung eines Kompetenzfeststellungsverfahrens im Rahmen 
von KofeBS angesehen werden.



4. Aus der Synopse resultierende Konsequenzen für das Kompetenzfeststellungs-
verfahren im Rahmen von KofeBS

Um die gesammelten Erkenntnisse aus dem vorherigen Kapitel im Rahmen von KofeBS nutzen zu 
können, werden im Folgenden nun die Rahmenbedingungen bei KofeBS kurz skizziert, da sie die 
Wahl bestimmter Instrumente oder Verfahrensschritte beeinflussen. Im Anschluss daran werden mög-
liche Ideen zum Umgang mit den Bedingungen aufgezeigt, bevor zum Abschluss der Arbeit konkrete 
Handlungsempfehlungen für KofeBS gegeben werden.

4.1. Rahmenbedingungen bei KofeBS

Wie bereits in Kapitel 2 geschildert, wird die Kompetenzfeststellung im Rahmen von KofeBS an vier 
Berufsbildenden Schulen in Bremen durchgeführt. Natürlich unterscheiden sich die Gegebenheiten 
vor Ort, jedoch haben alle Schulen bestimmte Ausgangsbedingungen gemein, die sich auf den Ablauf 
der Kompetenzfeststellung auswirken können. Auch der Hintergrund der Teilnehmer*innen, die ei-
nen formalen Abschluss in einem Beruf mittels der Externenprüfung erwerben wollen, beeinflusst das 
Kompetenzfeststellungsverfahren.

4.1.1. Berufsbildende Schulen

Die Durchführung von Kompetenzfeststellungen an Berufsbildenden Schulen unterliegt bestimmten 
organisatorischen und zeitlichen Rahmenbedingungen bzw. zeitlichen Restriktionen sowie personel-
len Ressourcen. So wird die Durchführung eines Kompetenzfeststellungsverfahrens z.B. durch die 
Belegung der Fachräume sowie der gegebenen Ausstattung der Schule beeinflusst. Da die Fachräume 
primär im regulären Schulbetrieb genutzt werden, muss die Nutzung im Rahmen der Kompetenzfest-
stellung an den Belegungsplan angepasst werden, d.h. Teile einer Kompetenzfeststellung müssen ggf. 
auch außerhalb der Unterrichtszeiten durchgeführt werden. Auch die Ausstattung der Schule an tech-
nischem Equipment oder Fertigungsmaschinen kann sich auf den Ablauf der Kompetenzfeststellung 
auswirken, wenn im Rahmen der der Feststellung z.B. ein Internetzugang erforderlich ist oder eine 
spezielle Maschine benötigt wird. 

Neben den organisatorischen Rahmenbedingungen spielen auch zeitliche Faktoren wie Unter-
richts- oder Ferienzeiten eine wichtige Rolle für die Durchführung der Kompetenzfeststellungen. Da 
die Lehrkräfte nur mit einer geringen Stundenzahl für KofeBS zur Verfügung stehen, sind sie überwie-
gend in den regulären Schulbetrieb eingebunden. Hinzu kommen die Ferienzeiten, in der die Schulen 
in der Regel geschlossen sind. Diese zeitlichen Restriktionen wirken sich insofern auf die Kompetenz-
feststellung aus, als dass die einzelnen Schritte der Kompetenzfeststellung in den Alltag einer Lehrkraft 
angepasst werden müssen und so die Dauer eines Kompetenzfeststellungsverfahrens unter Umständen 
verlängert wird, was die Umsetzbarkeit für Teilnehmer*innen, die eine Kompetenzfeststellung zeitnah 
benötigen, erschwert. 

Ein weiterer, sehr spezifischer Faktor, der Einfluss auf das Vorhaben hat, ist die Finanzierung der 
Kompetenzfeststellung. Das Vorhaben wird von der Senatorin für Bildung kofinanziert, da den Lehr-
kräften Ausgleichsstunden für die Mitarbeit im Vorhaben zur Verfügung gestellt werden müssen. Hier-
bei handelt es sich um 5 Stunden pro Ausbildungsberuf pro Woche. Für eine nachhaltige Implemen-
tierung von Kompetenzfeststellungsverfahren an den Berufsbildenden Schulen sollten perspektivisch 
alternative Finanzierungsformen gefunden werden, da eine dauerhafte Finanzierung über Ausgleichs-
stunden nicht möglich ist.
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4.1.2. Teilnehmer*innen

Neben den schulischen Ausgangsvoraussetzungen spielt des Weiteren die Heterogenität der Teilneh-
mer*innen eine entscheidende Rolle. Das Kompetenzfeststellungsverfahren und die eingesetzten In-
strumente müssen so gewählt werden, dass sie eine höchstmögliche Flexibilität hinsichtlich der An-
passung an unterschiedliche Bildungsniveaus und Altersstufen gewährleisten. Bei einem möglichen 
Einsatz von digitalen Medien bei der Kompetenzfeststellung müssen diese so in die Kompetenzfest-
stellung integriert werden, dass auch Personen ohne tiefergehende IT-Kenntnisse den Umgang mit den 
Instrumenten beherrschen. Alle Instrumente müssen auf die unterschiedlichen Kompetenzniveaus der 
Teilnehmer*innen anpassbar und individuell anwendbar sein und sich dabei dennoch ein einem Set 
an vorgegebenen Instrumenten orientieren, um eine Qualitätssicherung zu gewährleisten. Ein weiterer 
Einflussfaktor von Seiten der Teilnehmer*innen ist ihre Berufstätigkeit. Sind sie berufstätig, muss dies 
bei der Kompetenzfeststellung berücksichtigt werden. So wirkt sich nicht nur die Unterrichtstätigkeit 
der Lehrkräfte auf den Ablauf der Kompetenzfeststellung aus, sondern auch die Berufstätigkeit der 
teilnehmenden Personen. Beide müssen in Einklang gebracht werden, was z.B. durch Schichtdient 
erschwert wird. Bei SGBII- und SGBIII-Empfängern, wirkt sich dieser Faktor weniger aus, da sich die 
Teilnehmer*innen weitestgehend nach der Verfügbarkeit der Lehrkräfte richten können. 

4.2.  Konsequenzen für das Kompetenzfeststellungsverfahren bei KofeBS

Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen an den Schulen und der Ergebnisse der Synopse 
werden für die Kompetenzfeststellung im Rahmen von KofeBS folgende Konsequenzen gezogen:

−− ein iteratives Verfahren zur Kompetenzfeststellung einsetzen,
−− das Verfahren in die Phasen Bilanzierung, Beurteilung und Evaluation gliedern,
−− größtmögliche zeitliche und räumliche Flexibilität durch den Einsatz von digitalen Medien 
für die Durchführung der Kompetenzfeststellung schaffen,
−− zeitliche Restriktionen der Teilnehmer*innen und der Lehrkräfte berücksichtigen,
−− Selbsteinschätzung als Instrument zu Beginn der Bilanzierung einsetzen,
−− Fachgesprächen zur Beurteilung von vorhandenen Kompetenzen verwenden,
−− vorhandenen Wissen mittels Einsatz von komplexen Lernaufgaben erfassen,
−− Praktische Fertigkeiten durch Einsatz von arbeitsprozessorientierten Aufgabenstellungen er-
fassen,
−− Rahmenlehrplan sowie die Anforderungen der Abschlussprüfungen des jeweiligen Referenz-
berufs als Basis für die Kompetenzfeststellung zu Grunde legen,
−− Teilnehmerspezifische Auswahl der Instrumente aus einem Set an entwickelten Instrumenten 
treffen,
−− Ängste und Wünschen der teilnehmenden Person berücksichtigen,
−− Eindruck einer Prüfungssituation vermeiden,
−− Einheitliche Vorlagen zur Dokumentation des Verfahrens und der Qualitätssicherung ver-
wenden.
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5.2. Steckbriefe

5.2.1. Steckbrief Komet NRW  
Kompetenzdiagnostik: Messen und Entwickeln beruflicher Kompetenzen (COMET) 

Teilprojekt

KOMET NRW

Projektbeteiligte

Schulministerium NRW (MSW), Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) des Landes Nordrhein-Westfalen, IBB 
Bremen, 16 Berufskollegs

Projektlaufzeit

2012-2015

Kompetenzverständnis

Kompetenzen sind bereichsspezifische Fähigkeiten und Strategien im Sinne von psychischen
Leistungsdispositionen; sie sind anwendungsoffen. Die Aneignung von Kompetenzen ist Teil der Persönlichkeitsentwicklung 
und umfasst auch die Fähigkeiten, die sich aus den Bildungszielen ergeben. Berufliche Kompetenzen zielen v.a. auf die nicht 
oder nur schwer objektivierbaren Fähigkeiten beruflicher Fachkräfte ab, welche über die aktuellen beruflichen Aufgaben die 
Lösung und Bearbeitung zukünftiger Aufgaben zum Ziel haben (Rauner 2014, S. 7).

Beschreibung des Projekts

Bei KOMET NRW handelt es sich um eine computergestützte Large-Scale-Kompetenzdiagnostik, welche Bildungsgänge und 
Bildungssysteme miteinander vergleichbar machen soll. 
Das Ziel des Projekts ist die Förderung der beruflichen Kompetenzentwicklung und die Messung des KompetenzerwerbS. 
KOMET NRW wurde an 16 Berufskollegs durchgeführt, denen ein Kompetenzmodell für die Beschreibung und Entwicklung 
von Kompetenzen (etwa für kompetenzorientiertes Unterrichten), kompetenzorientierte Testverfahren (Lernergebnis- und 
Lernerfolgsmessung) sowie ein Evaluations- und Diagnoseinstrumentarium (Bereitstellung von Informationen für Kompetenz-
diagnosen) an die Hand gegeben wurde (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung [DIPF]).
Lehrerteams entwickeln die Testaufgaben und fungieren als Rater. Die Ergebnisse werden den Schülern zur Verfügung gestellt 
und mit ihnen besprochen (Tiemeyer und Mielke 2015).
Im Zentrum der Diagnostik stehen bei KOMET NRW lernprozessbegleitende, in den Alltag des Lehrens und Lernens eingebet-
tete Diagnosen, die den jeweiligen Lernstand, den Lernfortschritt, individuelle Lernprobleme und Lernpotenziale zu erkennen 
helfen (Tiemeyer und Mielke 2015). Qualifikationsaspekte, wie handwerkliche Geschicklichkeit oder Sozialkompetenz, lassen 
sich jedoch dabei nicht oder nur eingeschränkt berücksichtigen (Berufsbildungsforschung [I:BB] 2010, S. 34). Laut Autoren 
ist der Vorteil einer solchen Kompetenzdiagnostik, dass das Verfahren wissenschaftlich fundiert ist und Gütekriterien für die 
Kompetenzdiagnostik vorhanden sind. So soll eine hohe Objektivität durch standardisierte Informationen der Testteilneh-
mer*innen über Ziele, Ablauf und Auswertung der Tests sowie des Ratingverfahrens (Anonymisierung der Testunterlagen 
sowie große Stichprobe) gewährleistet werden. Die Reliabilität ist aufgrund der offenen komplexen Testaufgaben erschwert.  
Durch Rater–Trainings und Ratingschemata werden jedoch hohe Werte der Interrater-Reliabilität erzielt. Authentizität im Rah-
men der Inhaltsvalidität soll durch die beruflichen Handlungsfelder als inhaltliche Bezugspunkte für die Testaufgaben sowie 
das Rating durch Fachexperten erreicht werden. (Rauner und Bachmann 2017).
Rater werden auf ihren Einsatz durch ca. achtstündige Schulungen vorbereitet. Weitere Schulungen sind nicht vorgesehen, da 
die Meinung besteht, dass die in den Schulungen erworbenen Kompetenzen bei gelegentlichem Einsatz im KOMET Verfahren 
erhalten bleiben (FB Berufsbildungsforschung (I:BB) 2010, S. 32).

Methodisches Vorgehen

Die Kompetenzdiagnose wird auf der Basis der Beschreibungen von Lernsituationen durchgeführt, die von den Schülern 
bearbeitet werden. 
Die Vorgehensweise zur Entwicklung der Lernsituationen erfolgt anhand von fünf Schritten: 
•   Prozessschritt 1: Lernsituation im Rahmen der didaktischen Jahresplanung bzw. des jeweiligen Lernfeldes festlegen und einordnen
•   Prozessschritt 2: Ausgangs-/Problemsituation unter Beachtung der ausgewählten Inhalte beschreiben
•   Prozessschritt 3: Aufgaben/Arbeitsaufträge formulieren
•   Prozessschritt 4: Kompetenzerwartungen formulieren
•   Prozessschritt 5: Lösungsräume zur kriteriellen Messung und Bewertung des Kompetenzerwerbs definieren und vereinbaren 
     (Tiemeyer und Mielke 2015)
Die Testaufgaben sollten im Rahmen von KOMET NRW ein authentisches Problem beruflicher und betrieblicher Arbeitspraxis 
erfassen, eine Vielzahl verschiedener Lösungsvarianten (unterschiedliche Tiefe und Breite) abstecken, gestaltungsoffen sein, 
das Konzept der holistischen Aufgabenlösung berücksichtigen, berufstypisches Vorgehen erfordern, bei Notwendigkeit auch 
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praktische Lösungen enthalten und Probanden dazu herausfordern, die Aufgaben im Sinne von beruflicher Professionalität zu 
lösen. Pro beruflichem Handlungsfeld werden 2-3 Testaufgaben entworfen (Rauner und Bachmann 2017). 
Die entwickelten Aufgaben liegen in drei Varianten vor (differenzierte Aufgaben, handlungsorientierte Aufträge sowie ge-
staltungsoffene Projektaufträge, um je nach Leistungsstärke der Schüler eine Binnendifferenzierung vornehmen zu können 
(Tiemeyer und Mielke 2015).
Die Bewertung erfolgt anhand von Bewertungsbögen, in denen die acht Kompetenzkriterien durch 40 Items (5 Items pro 
Kriterium) operationalisiert sind, sowie definierte KompetenzniveauS. Die Kompetenzkriterien sind: Anschaulichkeit und 
Präsentation, Funktionalität, Gebrauchswertorientierung, Wirtschaftlichkeit, Geschäfts- und Arbeitsprozessorientierung, 
Sozialverträglichkeit, Umweltverträglichkeit sowie Kreativität. Bei den Kompetenzniveaus wird zwischen funktionaler Kom-
petenz, prozessualer Kompetenz und Gestaltungskompetenz differenziert (Tiemeyer und Mielke 2015). Durch die Niveaus 
und Kriterien sollen bei der Konstruktion von Testaufgaben und der anschließenden Bewertung der Lösungen die Realität der 
Arbeitswelt sowie die darauf bezogenen Leitideen und Ziele beruflicher Bildung abgebildet werden (Rauner 2010, S. 23).
Nach der Durchführung des Tests erhält jeder Schüler einen Ausdruck seines Kompetenzprofils in Form von Netzdiagrammen, 
den Gesamtpunktwert der Aufgabenlösung, die Angabe zum erreichten Kompetenzniveau sowie eine Übersicht des durch-
schnittlichen Ergebnisses der Lerngruppe (Tiemeyer und Mielke 2015).

Beitrag für KofeBS

Anders als bei KofeBS ist bei KOMET NRW nicht die Validierung beruflicher Handlungsfähigkeit vor dem Hintergrund des 
Erwerbs eines formalen Abschlusses das Ziel, sondern das standardisierte Messen beruflicher Kompetenzen in Form einer 
Large-Scale Diagnostik mit offenen Testaufgaben, um die Leistungsfähigkeit von Bildungsgängen, Bildungssystemen oder Bil-
dungseinrichtungen vergleichbar machen zu können. Da jedoch in einem Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Hinblick auf 
die Vorbereitung für eine Externenprüfung die berufliche Handlungskompetenz als Ganzes betrachtet werden muss, würde 
ein Instrument, wie es bei KOMET eingesetzt wird, bei KofeBS nur bedingt zu validen Ergebnissen führen. Grund hierfür ist, 
dass mit es KOMET nicht möglich implizites berufliches Wissen oder handwerkliche Geschicklichkeit gemessen werden kön-
nen, was jedoch zwingend bei KofeBS notwendig ist. Hinzu kommen der relativ hohe Vorbereitungsaufwand des Testverfah-
rens sowie die Handhabbarkeit des Instruments, die durch die Bewertung von bis zu 40 Items pro Aufgabe eingeschränkt ist. 
Interessant für KofeBS bleibt jedoch trotz des Aufwands die Konzeption der Testaufgaben, da sie sich auf umfassende For-
schung stützt und valide Ergebnisse in den betrachteten Bereichen erzeugt.
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5.2.2. Steckbrief Prototyping Transfer

Projektbeteiligte

Handwerkskammer Hamburg, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Industrie- und Handelskammer FOSA 
(Foreign Skills Approval), Industrie- und Handelskammer zu Köln, Industrie- und Handelskammer für München und Oberbay-
ern, Westdeutscher Handwerkskammertag

Zeitraum

2015 - 2017

Kompetenzverständnis

In diesem Verfahren wird der Terminus „Qualifikation“ verwendet. Qualifikation bezieht sich hierbei auf Fähigkeiten, Kennt-
nisse und Fertigkeiten, die eine Person erworben hat.

Beschreibung des Projekts

Am 01. April 2012 trat das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) in Kraft. Ziel war es, einheitliche und transparente 
Strukturen sowie die Chancengleichheit der Qualifikationsanerkennung für alle Personen mit ausländischen Bildungsabschlüs-
sen zu schaffen. Dies geschieht in Form eines allgemeinen Rechtsanspruchs auf ein Anerkennungsverfahren, unabhängig vom 
Herkunftsland. Das BQFG ist ein Mantelgesetz, welches subsidiär zu Gesetzen und Verordnungen der reglementierten Berufe, 
wie z.B. dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung, ist (Braun 2012). 
Da Qualifikationsanalysen noch nicht flächendeckend angeboten wurden und aufwendig an den jeweiligen Antragsteller 
angepasst werden mussten, wurde das Projekt „Prototyping-Transfer“ initiiert. Ziel ist es, deutschlandweit mehr qualitätsge-
sicherte Qualifikationsanalysen durchzuführen, wenn eine Gleichwertigkeitsprüfung eines ausländischen Berufsabschlusses 
anhand schriftlicher Zertifikate nicht oder nicht vollständig möglich ist. Dabei soll die Kenntnis der deutschen Sprache eine 
untergeordnete Rolle spielen und die Durchführung auf einem möglichst niedrigem? deutschen Sprachniveau erfolgen. Auch 
Gruppenanalysen werden im Rahmen des Projekts erprobt (Schreiber 2012).
Eine Qualifikationsanalyse wird von einem Fachexperten sowie einem Zweitbeobachter durchgeführt. Die teilnehmenden 
Fachexperten wurden im Vorfeld im Rahmen eines Expertenseminars geschult. Der Fachexperte muss einen mit der Referenz-
qualifikation gleich- oder höherwertigen Berufsabschluss sowie eine dreijährige Berufserfahrung im Referenzberuf aufweisen. 
Darüber hinaus soll er über interkulturelle und kommunikative Kompetenzen, instrumentenbezogene Methodenkompetenz, 
Beobachtungs- und Beurteilungsfähigkeit sowie über Kenntnisse bezüglich der organisatorischen Rahmenbedingungen verfü-
gen. Der Zweitbeobachter muss mindestens eine dreijährige Berufserfahrung in Wirtschaft, Verwaltung oder Bildungswesen 
vorweisen sowie die Bereitschaft mitbringen, sich mit Ordnungsmitteln auseinanderzusetzen (Westdeutscher Handwerkskam-
mertag 2014).
Die Berücksichtigung der Zielgruppe, die häufig ihre beruflichen Qualifikationen in einem anderen didaktischen und be-
trieblichen Umfeld im Ausland erworben hat, stellt eine besondere Herausforderung dar. Aus diesem Grund soll bei Prototy-
ping-Transfer eine hohe Toleranz gegenüber Lösungsansätzen und Vorgehensweisen gegeben sein. Um dies zu gewährleisten, 
wurden folgende Qualitätsstandards im Projekt festgelegt:
•   Verfahrenstransparenz
•   Vier-Augen-Prinzip
•   Anforderungen an die Beobachter
•   Instrumentenkasten für die Qualifikationsanalyse
•   Dokumentierte Beobachtung
•   Unterstützung zum Verständnis der Aufgabenstellung
     (Westdeutscher Handwerkskammertag 2014).
Im weiteren Fokus des Projekts steht der Aufbau eines Wissensmanagements sowie eines Expertennetzwerks, um den Trans-
fer von Wissen über die Durchführung von Qualifikationsanalysen deutschlandweit zu unterstützen. Vorgänger des Projekts 
ist das Verbundprojekt Prototyping (Projektlaufzeit: 2011-2014) (Schreiber 2012).

Methodisches Vorgehen

Die zuständigen Stellen prüfen zunächst die Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses, basierend auf den vorge-
legten Unterlagen. Ist eine Bewertung nicht oder nicht vollständig möglich, kann im Rahmen von §14 BQFG  (Gesetz über die 
Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz - BQFG), § 14 Sonstige 
Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit bei fehlenden Nachweisen.) eine Qualifikationsanalyse erfolgen.
Im nächsten Schritt wird dem Anerkennungssuchenden zunächst das Verfahren erklärt. Dann wird ermittelt, welche Tä-
tigkeitsbereiche für eine Analyse für ihn relevant sind. Besteht Interesse, nimmt der Antragsteller eine Selbsteinschätzung 
vor, anhand derer er im Anschluss der zuständigen Stelle mitteilt, für welche Berufstätigkeiten er eine Qualifikationsanalyse 
durchführen möchte. Von der zuständigen Stelle wird ein Analyseauftrag formuliert und ein Experte ausgewählt. Dieser setzt 
sich mit dem Antragsteller in Verbindung, um einzuschätzen, welche Sprachkompetenzen vorliegen und um den Antragsteller 
über das weitere Vorgehen zu informieren. Der Experte ist für den gesamten Prozess der Vorbereitung und Durchführung ver-
antwortlich und entscheidet selbstständig, welches Analyseinstrument für den Einzelfall sinnvoll erscheint. Für die Erstellung-
einer Arbeitsaufgabe formuliert er, ausgehend von einer beruflichen Handlungssituation, Arbeitsaufgaben, die die Schritte 
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Planung, Durchführung und Kontrolle beinhalten. Um Validität, Objektivität, Reliabilität und Ökonomie zu gewährleisten, 
wurden sechs Instrumente für eine Durchführung festgelegt. Sie sollen einen möglichst hohen Grad an Standardisierung bei 
möglichst großer Wahlfreiheit gewährleisten. Der Instrumentenpool beinhaltet Fachgespräch, Rollenspiel/ Gesprächssimula-
tion, Präsentation, Fallstudie, Arbeitsprobe sowie Probearbeit im Betrieb. Es wird eine Dauer einer Qualifikationsanalyse von 
maximal acht Stunden empfohlen. Einfache Sprache sollte bei der Analyse verwendet werden und der Einsatz von Wörter-
büchern ist erlaubt. Kommen mehrere Instrumente in Frage, gelten die Kriterien der beruflichen Angemessenheit sowie 
Ökonomie. Wurden Instrumente beschlossen und Kriterien festgelegt, werden dem Antragsteller konkrete Informationen zum 
Ablauf mitgeteilt. Daraufhin erklärt dieser schriftlich bei der zuständigen Stelle, dass er an einer Qualifikationsanalyse teilneh-
men möchte (Westdeutscher Handwerkskammertag 2013).
Die Durchführung wird immer von zwei Personen betreut: einem Mitarbeiter der zuständige Stelle und einem Fachspezialis-
ten (Experte). Die Teilnehmer*innen müssen unter Beobachtung verschiedene Aufgaben bearbeiten. Der Fachexperte und 
Zweitbeobachter notieren die Ergebnisse in einem vorgegebenen Beobachtungsbogen und tragen das Resultat in das Ergeb-
nisprotokoll ein. Dabei wird die Leistung nicht auf einer Noten- bzw. Punkteskala festgehalten, sondern basiert auf Beobach-
tungskriterien, aus denen erkennbar wird, ob die geforderte Qualifikation für eine sachgerechte Ausübung der wesentlichen 
Tätigkeiten des Berufs vorliegt (Westdeutscher Handwerkskammertag 2014)

Beitrag für KofeBS

Vor dem Hintergrund, dass bei KofeBS gut 40 % aller Teilnehmer*innen einen Migrationshintergrund und auch oftmals einen 
ausländischen Ausbildungsabschluss haben, ist das Vorgehen bei Prototyping Transfer durchaus von Interesse für KofeBS, da 
hier auf Kriterien, wie einfache Sprache und eine hohe Toleranz bezüglich unterschiedlicher Lösungsansätze geachtet wird. 
Jedoch soll bei Prototyping-Transfer die Lösung der Aufgaben nicht durch fehlende Sprachkenntnisse behindert werden und 
dementsprechend sind die Aufgaben konzipiert. Bei KofeBS muss dagegen ein bestimmtes sprachliches Niveau beherrscht 
werden, da die Teilnehmer*innen nach der Kompetenzfeststellung in der Regel nur noch bis zu 12 Monate Zeit haben, um 
sich auf die Externenprüfung vorzubereiten. Dies bedingt, dass die Aufgabenstellungen bei KofeBS bereits an das Niveau der 
Abschlussprüfung anzupassen sind.
Auch die Einbindung eines Fachexperten in die Entwicklung eines geeigneten Verfahrens ist interessant, da bei KofeBS die 
Kompetenzfeststellung in vier konkreten Ausbildungsberufen erfolgt und es möglich sein sollte, einen Experten aus der beruf-
lichen Praxis zu finden, der die Lehrer*innen bei der Entwicklung des Instruments unterstützt. Zu klären bleibt hierbei jedoch 
der Punkt der Kostenübernahme für den Einsatz des Experten. 
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5.2.3. Steckbrief ValiKom

Projektbeteiligte

Westdeutscher Handwerkskammertag, Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk an der Universität zu Köln, Deut-
scher Handwerkskammertag, Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.(DIHK), Deutscher Handwerkskammertag 
(DHKT), Handwerkskammer Dresden, Handwerkskammer Hannover, Handwerkskammer für München und Oberbayern, 
Handwerkskammer Münster, Industrie- und Handelskammer
 Halle-Dessau, Industrie- und Handelskammer zu Köln, Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Indust-
rie- und Handelskammer Region Stuttgart

Zeitraum

2015 - 2018

Kompetenzverständnis

Kompetent sind die Personen, die auf der Grundlage von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aktuell gefordertes Handeln 
neu generieren können. Insbesondere die Bewältigung von Anforderungen und Situationen, die im besonderen Maße ein 
nicht standardmäßiges Handeln und Problemlösen erfordern. (Westdeutscher Handwerkskammertag 2014).

Beschreibung des Projekts

Laut der Projekt-Website wird nach wie vor informell und non-formal erworbenes Wissen unzureichend berücksichtigt. 
Sich auf die Aussage der Bundesregierung stützend, die forderte: „Für Menschen, die sogenannte informelle Kompetenzen 
erworben haben, die sie nicht durch Zertifikate belegen können, wollen wir neue Verfahren entwickeln und erproben, die zu 
Transparenz und Anerkennung führen.“ (Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom Dezember 2013, Seite 32), wurde 
daraufhin das Verfahren ValiKom von DIHK und Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) zusammen mit dem BMBF 
initiiert, um eine Validierung von informellem und non-formalen Lernens zu ermöglichen (Westdeutscher Handwerkskam-
mertag 2014). 
ValiKom hat das Ziel, ein verlässliches und praxistaugliches Verfahren zur Validierung von non-formalem und informellem Ler-
nen zu entwickeln. Dies geschieht mittels einer Kompetenzfeststellung und Bewertung durch Berufsexperten. Die Bewertung 
erfolgt dabei anhand der Anforderungen der anerkannten Aus- und Fortbildungsabschlüsse und wird in Form von Zertifikaten 
dokumentiert. Teilnehmen können alle in Deutschland lebenden Menschen über 25 Jahre, die über keinen formalen Bildungs-
abschluss verfügen (oder nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten) und mehrjährige Berufserfahrung besitzen. Die Initiative 
orientiert sich an bestehenden Berufen und vermeidet den Aufbau eines parallelen Regelwerks zum formalen Prüfungswesen. 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung 06.11.2015). 
Der generelle Ablauf bei ValiKom erfolgt in vier Schritten:
•   Information und Beratung
•   Dokumentation
•   Bewertung
•   Zertifizierung
In einem Erstgespräch werden dem Interessenten zunächst das Projekt und Materialen erklärt
sowie der passende Referenzberuf ermittelt. Im Rahmen der Dokumentation füllt der Interessent einen Bilanzierungsbogen 
(Portfolio aller für den Referenzberuf relevanten Kompetenzen, erworben in Beruf, in Weiterbildungen oder in der Freizeit) 
sowie einen Selbsteinschätzungsbogen (der eigenen Kompetenzen hinsichtlich des Referenzberufes) auS. Diese werden an 
die zuständige Stelle übermittelt, welche die zu prüfenden Tätigkeitsbereiche auswählt. Die im Schritt der „Bewertung“ durch 
einen Fremdeinschätzer überprüften Tätigkeiten werden dokumentiert und die Ergebnisse entsprechend der Leistung zertifi-
ziert.
Im Rahmen von ValiKom wird zudem ein Handlungsleitfaden mit Verfahrensbeschreibung, Zulassungskriterien, Instrumenten, 
Validierungszertifikat und Empfehlungen entwickelt (Westdeutscher Handwerkskammertag). 
Von April 2017 bis Ende August 2018 wurden insgesamt 160 Validierungsverfahren in 28 verschiedenen Berufen durchge-
führt. Als Instrumente zur Fremdbewertung wurden Arbeitsprobe, Fachgespräch, Rollenspiel, Fallstudie, Präsentation von 
Arbeitsergebnissen und Probearbeit im Betrieb eingesetzt, von denen mindestens zwei jeweils ausgewählt werden mussten 
(Deutscher Handwerkskammertag und Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2018)
Durch den Handlungsleitfaden sowie Schulungen für Berufsexperten sollen allgemeingültige Verfahrensstandards und Güte-
kriterien geschaffen werden, um die Ergebnisse von non-formalem und informellem Lernen zu bewerten.

Methodisches Vorgehen

Die im Schritt „Dokumentation“ ausgefüllten Bögen werden der zuständigen Stelle übermittelt und anschließend ein Antrag auf 
ein Validierungsverfahren gestellt. Die Kammer prüft die Unterlagen und ermittelt, in welchen Tätigkeitsbereichen des Referenz-
berufes eine Fremdbewertung (Kompetenzüberprüfung) durchgeführt werden soll. Diese erfolgt durch Berufsexperten in Form 
einer Arbeitsprobe, eines Fachgesprächs oder einer Probearbeit im Betrieb. Die Ergebnisse werden dokumentiert und der zu-
ständigen Kammer übermittelt. Diese entscheidet im Schritt der Zertifizierung, ob die Leistung für eine vollständige oder partielle 
Zertifizierung ausreicht. Ist dies der Fall, wird ein Validierungszertifikat ausgestellt (Westdeutscher Handwerkskammertag 2017). 
Konkrete Angaben zum Ablauf der Fremdbewertung, zu entsprechenden Materialien oder Gütekriterien sind nicht zugänglich.
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Beitrag zur KofeBS?

Das Verfahren erscheint aufgrund mehrerer Aspekte für die Kompetenzfeststellung im Rahmen der Vorbereitung für die 
Externenprüfung interessant, da es ebenfalls für die Arbeit der IHK und HWK entwickelt worden ist, Kompetenzen ermitteln 
und zertifizieren soll und zudem denselben Personenkreis anspricht, der auch die Zielgruppe bei KofeBS darstellt. Aus diesem 
Grund gibt es viele Parallelen hinsichtlich Kriterien sowie Parameter für die Durchführung einer Kompetenzfeststellung. 
Ein Unterschied liegt allerdings darin, dass bei ValiKom ein Zertifikat ausgestellt wird, das den Teilnehmer*innen den Zugang 
zum Arbeitsmarkt erleichtern soll. Es handelt sich also um keinen formalen Abschluss, wie er beim erfolgreichen Bestehen der 
Externenprüfung erfolgt. 
Aufgrund mangelnder Angaben bestehen Unklarheiten hinsichtlich der Frage nach den anfallenden Kosten und der Qualitäts-
sicherung. Bislang wird das Verfahren bei acht Kammern eingesetzt. 
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5.2.4. Steckbrief Kompetenz-Check (Kompetenzwerkstatt)

Projektbeteiligte

Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH), Prof. Dr. Sönke Knutzen;
Universität Bremen (ITB), Prof. Dr. Falk Howe; weitere Mitarbeiter beider Universitäten

Zeitraum

2012 - 2015

Kompetenzverständnis

Unter Kompetenz lässt sich das Vermögen und die Bereitschaft eines Individuums verstehen, ein Ziel zu erreichen, eine Her-
ausforderung zu bewältigen oder ein Problem zu lösen (Howe und Knutzen 2015).

Beschreibung des Verfahrens

Der Kompetenz–Check ist eines von drei Softwaregestützten Werkzeugen, die im Rahmen des vom BMBF geförderten Pro-
jekts »Kompetenzwerkstatt« entwickelt wurden. Übergeordnetes Ziel ist die barrierefreie, einfach durchzuführende Über-
prüfung des Stands beruflicher Kompetenzen zu beliebigen Zeitpunkten im Verlauf der Ausbildung. Ein Check im Kompe-
tenz-Check kann von jedem Beteiligten (Ausbilder*innen, Lehrer*innen, Auszubildender …) ohne besondere Vorkenntnisse 
angelegt und mit beliebig vielen Personen geteilt werden. Dadurch wird es möglich, Selbst– und Fremdeinschätzungen durch-
zuführen, diese zu vergleichen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse gewinnbringend für den weiteren Ausbildungsver-
lauf zu nutzen. Eine besondere Hard- oder Softwareausstattung ist nicht erforderlich, es werden lediglich eine Internetverbin-
dung sowie ein Browser benötigt.
Die Entwickler sehen beim Kompetenz-Check folgende Einsatzmöglichkeiten im Rahmen beruflicher Bildungsmaßnahmen:
•   Identifizierung von Stärken und Schwächen und damit des Stands der Kompetenzentwicklung
•   Nachzeichnung des Verlaufs der Kompetenzentwicklung 
•   Bilanzierung des Stands einer Prüfungsvorbereitung
•   Einsatz in Lernsituationen an Berufsbildende Schulen, in Lehrgängen der Überbetrieblichen Ausbildung und bei der  
     betrieblichen Ausbildung
•   Festlegung zukünftiger Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte.
Fremd- und Selbsteinschätzung werden im Rahmen einer beruflichen Aufgabenstellung, wie z. B. eines Kundenauftrags, 
durchgeführt. Im Hinblick auf die dabei zu bearbeitenden Aufgaben im Arbeitsprozess soll sich am besten zeigen, welche 
Kompetenzen der Auszubildende bereits erworben hat und wo noch Defizite bestehen. Der Kompetenz-Check dient nicht 
dem Messen von beruflicher Handlungskompetenz, sondern der subjektiven Beurteilung des aktuellen Kompetenzstands 
durch Selbst- und Fremdeinschätzungen. Die gemeinsame Reflexion der Ergebnisse birgt ein großes Potenzial für die Kompe-
tenzentwicklung, das in der Berufsbildung bislang noch häufig unterschätzt wird (Howe und Knutzen 2015).
Dem Kompetenz-Check liegt ein kombiniertes Kompetenzstruktur-Kompetenzentwicklungsmodell zugrunde. So werden die 
Kompetenzbereiche Fachkompetenz und Personale Kompetenz unterschieden, die wiederum nach den Arbeitsprozessphasen 
Annahme, „Planung, Durchführung und Abschluss aufgeschlüsselt werden. Innerhalb der Arbeitsprozessphasen werden die 
Kompetenzbeschreibungen weiter präzisiert. Um die Ausprägung einer Kompetenz zu beschreiben, kann sie zudem in vier 
Niveaustufen eingeordnet werden.
•   Niveau 1: Der Auszubildende kann das noch nicht: Umfassende Unterstützung ist erforderlich.
•   Niveau 2: Der Auszubildende kann das erst ein bisschen: Relativ viel Unterstützung ist erforderlich.
•   Niveau 3: Der Auszubildende kann das schon ziemlich gut: Nur noch wenig Unterstützung ist erforderlich.
•   Niveau 4: Der Auszubildende kann das sehr gut: Es ist keine weitere Unterstützung mehr erforderlich.
Die Anwendung beinhaltet ein zentrales Dashbord, das einen Überblick über die möglichen bzw. die erforderlichen Aktionen 
innerhalb des Kompetenz-Checks gibt. Ein Check wird durch einfach formulierte Kompetenzbeschreibungen angelegt, indem 
diese in bereits vorhandene Registrierkarten, die die einzelnen Arbeitsprozessphasen benennen, geschrieben werden. Die 
Einträge sind jederzeit modifizierbar; sie können darüber hinaus mit Kommentaren und Hinweisen in einem separaten Fens-
ter ergänzt werden. Die Grundstruktur eines Checks wird jedoch nicht verändert. Methodisches Vorgehen

Methodisches Vorgehen

Um den Kompetenz-Check zu nutzen, muss ein Benutzerprofil auf der Website www.ausbildungs-check.net angelegt sowie 
ein persönliches Profil erstellt werden. 
Nach der Registrierung wird zunächst ein Auftrag erstellt. Dem Auftrag sollte ein Kurztitel gegeben und ggf. zusätzlich ein Ver-
wendungszweck formuliert werden. In der darauffolgenden Auftragsbeschreibung sollte der Check so ausführlich wie möglich 
beschrieben werden. Dies kann durch die Angabe bzw. die Nennung von Rahmenbedingungen, Vorschriften, Mitarbeitern, 
Arbeitsgegenständen, Werkzeugen oder des (Teil-)Produkts erfolgen. Im nächsten Schritt werden die zu identifizierenden 
Kompetenzen beschrieben. Die Kompetenzbereiche Fachkompetenz und Personale Kompetenz und werden nicht pauschal 
erfasst, sondern durch Kompetenzbeschreibungen in den vier Arbeitsprozessphasen (Annahme, Planung, Durchführung und 
Abschluss) ausdifferenziert. 
Nachdem die zu ermittelnden Kompetenzen definiert und dokumentiert worden sind, kann der Check, der z. B. von Ausbil-
der*in oder Lehrer*in angelegt worden ist, dem Auszubildenden zugewiesen werden. Dieser kann sich nun anhand der vorge-
gebenen kompetenzbezogenen Aussagen in Bezug auf den Auftrag selbst einschätzen. Zugleich nimmt der Ersteller des
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Methodisches Vorgehen (Fortsetzung)

Kompetenz-Checks (und ggf. weitere an der Ausbildung Beteiligte – nach erfolgter Zuweisung des Checks) eine Einschätzung 
des Entwicklungsstands der Kompetenzen des Lernenden vor. Die Selbsteinschätzung des Auszubildenden dient als Referenz 
für die Fremdeinschätzungen oder auch für weitere Selbsteinschätzungen. Hat der Auszubildende seine Selbsteinschätzung 
beendet, erfolgen in der Regel die Fremdeinschätzungen von Ausbilder*innen, Lehrer*innen oder Mitschüler*innen. Selbst- 
und Fremdeinschätzungen sind je nach Verwendungszweck des Kompetenz-Checks zu unterschiedlichsten Zeitpunkten 
möglich. Sind alle Einschätzungen abgeschlossen, beginnt die Auswertung des Kompetenz-Checks. Auf Basis der eingegebe-
nen Daten generiert die Anwendungssoftware eine PDF-Datei. Diese enthält die Auflistung der zugrunde liegenden Kompe-
tenzbeschreibungen, tabellarische Übersichten über die Ergebnisse von Selbst- und Fremdeinschätzung(en) sowie eine nach 
Kompetenzdimensionen und Arbeitsprozessphasen differenzierte grafische Auswertung. Diese liegt als Prozessansicht vor, 
welche alle im Check durchgeführten Einschätzungen im Durchschnitt pro Kompetenzdimension darstellt. Darüber hinaus gibt 
es die Detailansicht welche eine detaillierte Darstellung der Einschätzungen pro Prozessphase, Kompetenzdimension bietet.

Beitrag für KofeBS

Der Kompetenz-Check ist ein Verfahren für das Sichtbarmachen beruflicher Kompetenzen, das durch seine klar strukturierten 
Arbeitsanweisungen, die einfache Handhabbarkeit sowie eine sehr kurze Einarbeitungszeit überzeugt. Hinzu kommen nur 
geringe Kosten für den Erwerb des Handbuchs sowie eine einfache Handhabbarkeit des softwaregestützten Tools. Es lässt sich 
bedarfsgerecht modifizieren und stellt die – durch das Tool automatisch generierten – Ergebnisse, in ansprechender Form so 
dar, dass sie eine gute Basis für eine Nachbesprechung des Kompetenz-Checks bilden.
Im Kompetenz-Check können konkrete Prüfungsanforderungen mit eingebunden werden. Durch die Berücksichtigung von An-
forderungen im Kontext beruflicher Handlungsfelder, eine mögliche Beachtung von Prüfungsanforderungen, dem problemlo-
sen, einfachen Austausch von Daten durch die elektronische Form und die leichte Handhabbarkeit des Instruments erscheint 
ein Einsatz im Rahmen von KofeBS interessant
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5.2.5. Steckbrief Validierung von Bildungsleistungen im Kanton Zürich (Schweiz)

Projektbeteiligte

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), Kanton Zürich, BIZ Oerlikon

Eingeführt seit

2014

Kompetenzverständnis

Für den Bereich berufliche Grundbildung: Handlungskompetent ist, wer berufliche Aufgaben und Tätigkeiten eigeninitiativ, 
zielorientiert, fachgerecht und flexibel ausführt.

Beschreibung des Verfahrens

In der Schweiz gibt es vier Möglichkeiten, einen angestrebten formalen Berufsabschluss zu erhalten. Eine davon ist die 
„Validierung von Bildungsleistungen“, welche unter die sogenannten „anderen Qualifikationsverfahren (aQV)“ im Rahmen 
des Berufsbildungssystems der Schweiz fällt und gemäß Artikel 33 BBG  (Berufsbildungsgesetz der Schweiz) auf Gesuch der 
Kantone anerkannt wird.
Das Validierungsverfahren untergliedert sich in fünf Phasen: Beratung und Information, Bilanzierung, Beurteilung, Validierung 
und Zertifizierung. Im Folgenden soll aufgrund der ausführlichen Dokumentation und der Relevanz für KofeBS nur auf die 
Bilanzierungsphase eingegangen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Maßnahmen innerhalb der Kantone geschieht dies 
am Beispiel des Kantons Zürich.
Um die Qualität des Validierungssystems sowie eine überwiegend einheitliche Umsetzung in den Kantonen zu gewährleisten, 
wurde vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation eine Richtlinie veröffentlicht, die Rahmenbedingungen, 
Informationen über die Akteure, Zuständigkeiten, die fünf Phasen des Validierungsprozesses sowie Validierungsinstrumente 
enthält. Grundsätzlich sind die Strukturen der Schweizer Berufsbildung wie folgt: Der Bund ist für die Regelung im Sinne der 
Festlegung des strukturellen und rechtlichen Rahmens der Berufsausbildung, die Kantone sind für die Umsetzung der Richtli-
nien zuständig (Gieger, SBFI).
Im Wesentlichen erfolgt die Qualitätssicherung durch einheitliche Checklisten für die beteiligten Akteure sowie durch 
Leitvorlagen für die Umsetzung. In den Checklisten wird zwischen Kriterien, Indikatoren und Standards unterschieden. Als 
Kriterien werden Merkmale eines qualitativ guten Verfahrens bezeichnet. Indikatoren sind die Messgrößen der Kriterien, und 
Standards definieren die Messwerte. Die Kompetenzbilanzierungsstellen sind dann für die Qualitätsentwicklung und -siche-
rung für eine konkret angegebene Menge an Kriterien, Indikatoren und Standards zuständig (Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation [SBFI] 2006).
Auch die notwendige Kompetenz der Experten im Bereich aQV soll durch ein entsprechendes Ausbildungskonzept gewährleis-
tet werden. So wird ihre Ausbildung im Rahmen eines Blended Learning–Konzepts umgesetzt und umfasst zwei Präsenztage 
(14 Lektionen) und zwei Phasen von Selbstlernzeit (je nach Vorerfahrung ca. zehn Stunden). Während der Präsenztage wird 
exemplarisch an einem eigenen Dossier gearbeitet, eine Beurteilung eines Fallbeispiels vorgenommen sowie ein strukturier-
ter Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmer*innen initiiert. Zur benötigten Vorbildung der Experten gibt es keine weite-
ren Angaben, jedoch müssen sie bereits in anderen Prüfungsbereichen als Experten aktiv gewesen sein (Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation [SBFI] 2006).

Methodisches Vorgehen

Die Phase der Bilanzierung erfolgt in mehreren Schritten. Nach der Zulassung einer interessierten Person zum Validierungs-
verfahren wird mittels eines elektronischen Validierungstools mit der Erstellung eines Dossiers begonnen. Berufliche Grund-
bildung wird in der Schweiz in einer Bildungsverordnung, in einem Qualifikationsprofil und einem Bildungsplan beschrieben. 
Im Qualifikationsprofil finden sich das Berufsbild, die Handlungskompetenzbereiche sowie eine Übersicht zu den beruflichen 
Handlungskompetenzen. Der Bildungsplan beschreibt detailliert die einzelnen beruflichen Handlungskompetenzen. Diese bil-
den die Grundlage für die Modulstruktur im Validierungstool sowie für die Selbstbeurteilung. In der Selbstbeurteilung schätzt 
sich die teilnehmende Person zunächst für jedes der Module selbst ein. Dies geschieht mittels einer vierstufigen Skala. Ergibt 
die Selbstbeurteilung eines Moduls ein positives Ergebnis, kann ein Kompetenznachweis hierfür ausgewählt werden. Dieser 
kann als schriftlicher Erfahrungsbericht, als mündlicher Erfahrungsbericht, als Praxisbesuch oder als Projekt-und Auftragsdo-
kumentation erfolgen. Welche Kompetenznachweise dabei in den einzelnen Modulen zugelassen sind, kann einer Übersicht 
entnommen werden. (Kanton Zürich Bildungsdirektion biz Oerlikon 2017). 
Ein schriftlicher Erfahrungsbericht beinhaltet eine oder mehrere konkrete Aufgabenstellungen. Diese können Inhaltsvorgaben, 
zwingend vorgegebene Präzisierungen oder auch offene Aufgabenstellungen enthalten. Der Bericht muss nach Fertigstellung 
von der teilnehmenden Person in das Validierungstool hochgeladen werden (Kanton Zürich Bildungsdirektion biz Oerlikon 
2017). 
Im mündlichen Erfahrungsbericht müssen Aufgabenstellungen aus den schriftlichen Erfahrungsberichten verwendet werden. 
Die Präsentation besteht aus den Elementen Beschreibung, Begründung und Reflexion und dauert maximal 30 Minuten pro 
Aufgabenstellung, von denen 10 Minuten für inhaltliche Klärungsfragen von den Experten vorgesehen sind. Die Experten 
erstellen ein Präsentationsprotokoll sowie ein Gesprächsprotokoll zur Dokumentation der Ergebnisse, welche in das Validie-
rungstool hochgeladen werden (Kanton Zürich Bildungsdirektion biz Oerlikon 2017). 
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Methodisches Vorgehen (Fortsetzung)

Beim Praxisbesuch wird von einem Experten die Handlungskompetenz der teilnehmenden Person am Arbeitsplatz beurteilt. 
Pro Praxisbesuch müssen mindestens zwei bis maximal vier Module bewertet werden. Pro Modul dauert der Praxisbesuch 
30 Minuten. Vor dem Praxisbesuch soll der Teilnehmer einen Arbeitsplan für den Besuch erstellen, den er dem Experten im 
Vorfeld zur Verfügung stellen muss. Der Experte lädt im Anschluss an den Besuch den Arbeitsplan sowie sein Protokoll in das 
Dossier hoch (Kanton Zürich Bildungsdirektion biz Oerlikon 2017).
Als Projekt- und Auftragsdokumentation wird die Dokumentation einer zielorientierten Planung, Durchführung und Auswer-
tung eines Projekts oder eines Auftrags bezeichnet. Dieser soll ein einfaches Projekt- bzw. Auftragsmanagement zugrunde 
liegen. Anhand der Dokumentation können Handlungskompetenzen aus mehr als einem Modul nachgewiesen werden. Der 
Umfang sollte möglichst 4-10 Seiten betragen und die Dokumentation muss in das Gesamtdossier im dafür vorgesehenen 
elektronsichen Validierungstool hochgeladen werden (Kanton Zürich Bildungsdirektion biz Oerlikon 2017).

Beitrag für KofeBS

Die Validierung von Bildungsleistungen in der Schweiz kommt dem Verfahren zur Nachholung eines Bildungsabschlusses 
durch die Externenprüfung in Deutschland sehr nahe, da beide die gleiche Zielsetzung haben und die Umsetzung ähnlich 
erfolgt. In der Schweiz ist das Vorgehen einheitlich, strukturiert und bereits gesetzlich verankert. Gleichzeitig behalten die 
einzelnen Institutionen einen Handlungsspielraum, so dass die angewendeten Verfahren auch nach Bedarf angepasst werden 
können, was sich positiv auf die Validität auswirken soll. Interessant für KofeBS ist der Einsatz eines elektronischen Vali-
dierungstools, in das alle Dokumente hochgeladen werden und auf das Teilnehmer*in und involvierte Institutionen Zugriff 
haben. Dies schafft eine hohe Transparenz und erleichtert den Austausch von Informationen. Auch das in der Bilanzierungs-
phase angewendete Verfahren zur Kompetenzfeststellung, welches entsprechende Ausbildungspläne und Arbeitsprozesse in 
Form von zu bearbeitenden Modulen berücksichtigt sowie unterschiedliche Instrumente für die Kompetenzerfassung anbie-
tet, kann als geeignet für die Entwicklung eines Tools im Rahmen von KofeBS angesehen werden. 



Entwicklung eines Verfahrens zur Identifizierung non-formal erworbener beruflicher Kompetenzen 

53

5.2.6. Steckbrief Anerkendelse af Realkompetencer (Dänemark)

Verfahrensbeteiligte

Ministry of Education, Ministry of Higher Education and Science, Danish Adult Education Association, VIA University College

Eingeführt seit

Seit 2007

Kompetenzverständnis

„The full range of knowledge and competences held by an individual respective of where and how they are acquired.”(Minis-
try of Education Denmark 2008)

Beschreibung des Verfahrens

2007 wurde vom Ministry of Education sowie vom Ministry of Higher Education and Science ein gesetzlicher Rahmen 
geschaffen, nach dem Vorbildung  von den zuständigen Stellen  berücksichtigt werden muss, sofern sich ein Individuum in 
den Bereichen berufliche Bildung, Grundbildung Erwachsener, allgemeinbildende Erwachsenenbildung, allgemeinbildende 
Sekundarstufe II oder im Hochschulbereich weiterentwickeln möchte. In diesem Gesetz wurde festgelegt, dass ein Individuum 
das Recht hat, die Feststellung seiner bislang erworbenen Kompetenzen zu beantragen, wenn es sich durch ein Erwachsenen-
bildungs- oder Weiterbildungsprogramm fortbilden möchte (Ministry of Education Denmark 2008). 
Übergeordnetes Ziel dieser Gesetzgebung ist die Anerkennung von Vorbildung in allen o. g. Bereichen, so dass das Individuum 
auf seine Kompetenzen aufbauen und sich weiterentwickeln kann. Dies soll motivierend wirken und Individuen, insbesondere 
Geringqualifizierte, Arbeitslose und Migranten dazu befähigen, ihr Potenzial zu nutzen (Ministry of Education 2008).
Im Verfahren der Validierung von Vorbildung wird wie folgt vorgegangen: (Aagaard 2015):
1.   Eingangsinterview:
      Berufskolleges, Universitäten, Berufsbildungszentren. Dient der Information des Interessierten und der Klärung der  
      Zielset zung/Vorgehensweise.
2.   Identifizierung und Dokumentation von Vorbildung durch die teilnehmenden Person in Form eines Portfolios: Die  
      Einschätzung der Kompetenzen des Interessierten erfolgt in der Regel auf einer sechsstufigen Skala. Ein Online-Tool hierfür     
       liegt vor, wird derzeit aber überarbeitet (Ministry of Education Denmark 2008).
3.   Bewertung der Kompetenzen: 
      Laut dänischem Gesetz muss die Anerkennung der vorhandenen Kompetenzen an den entsprechenden Bildungseinrich- 
      tungen erfolgen. In der Regel werden die relevanten Ausbildungsinhalte durch Interviews in Kombination mit Tests, 
      Selbsteinschätzungen, Beobachtungen am Arbeitsplatz, Simulationen oder Arbeitsproben geprüft. 
4.   Zertifizierung: 
      Formale Zertifizierung der vorhandenen Kompetenzen. Das ausgestellte Zertifikat kann zu einem Zugang zu Bildungs- 
      programmen, einer Verkürzung von Bildungsgängen oder zu Teilzertifikaten führen.
Die Durchführung erfolgt stark dezentralisiert durch Bildungseinrichtungen. Diese sind auch für die Qualität ihres Personals 
verantwortlich. Staatlich vorgegebene konkrete Verfahrensabläufe existieren nicht, wohl aber Best-Practice Empfehlungen. 
Die Einrichtung von VEU Centern soll zur Entwicklung von einheitlichen Verfahren bei der Validation beitragen und die Einfüh-
rung von Qualitätsstandards an den teilnehmenden Institutionen unterstützen. Aufgrund der Dezentralisierung gibt es jedoch 
derzeit noch keine landesweit geltenden Standards oder Gütekriterien. 
Die Dänischen Sozialpartner (Danish Confederation of Trade Unions, Confederation of Employers und Confederation of Pro-
fessionals in Denmark) unterstützen die Anerkennung von Vorbildung, fordern jedoch Normen für den Prozess der Validierung 
(Cedefop 2016).
Dänemark ist aktives Mitglied im „Nordic Network for Adult Learning (NVL)“  . NVL hat Kompetenzprofile für Mitarbeiter 
entwickelt, die Validierungen von Vorbildung durchführen. Darüber hinaus gibt es auch einen Ratgeber zur Validierung von 
Vorbildung, der ebenfalls Berücksichtigung findet.

Methodisches Vorgehen

Beim Schritt „Bewertung der Kompetenzen“ im Rahmen der Validierung von Vorbildung liegt bereits ein Portfolio und damit 
eine Dokumentation der Kompetenzen der teilnehmenden Person vor, basierend auf dessen eigener Einschätzung, vor. Wie 
bereits erwähnt, erfolgt die Bewertung an einem Berufsbildungsinstitut, bei dem die teilnehmende Person einen Abschluss 
erwerben möchte. Der Einsatz eines Methoden-Mixes wird damit begründet, dass ein schriftlicher Test allein zwar verlässlich 
ist und darüber hinaus schnell und kostengünstig durchgeführt werden kann, jedoch nicht unbedingt auch valide sein muss, 
da er nicht zwingend bestimmte Fertigkeiten oder Kompetenzen, die informell oder non-formal erworben wurden, feststellen 
kann. Durch eine Kombination mit Interviews, Beobachtungen, Arbeitsproben und Simulationsaufgaben kann eine höhere 
Validität der Ergebnisse erreicht werden. Nachteile sind die komplexe Vorbereitung, die zeitintensive Durchführung und die 
wesentlich höheren Kosten im Vergleich zu schriftlichen Tests (Europäischer Rat 2012). Die Bewertung der Kompetenzen 
orientiert sich in der Regel an den Ausbildungsinhalten der angestrebten Ausbildung.
Für die Vorbereitung einer Kompetenzfeststellung gibt es einige Hinweise für Gutachter von Kompetenzfeststellungen im Be-
reich Hochschulbildung. Auf Nachfrage wurde bestätigt, dass diese auch im Bereich der Berufsbildung berücksichtigt werden. 
Gutachter werden darin auf mögliche Problematiken bei einer Kompetenzfeststellung vorbereitet. So wird z. B. darauf
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Methodisches Vorgehen (Fortsetzung)

hingewiesen, dass die Teilnehmer*innen aufgrund ihrer Vorbildung unter Umständen eine andere Logik bei Lösungsansätzen 
verfolgen oder es auch zu Interpretationsproblemen bei Fragestellungen kommen kann, die ebenfalls berücksichtigt werden 
sollten. Der Gutachter selbst sollte zudem bei seiner Bewertung offen für andere Ansätze sein und den Schwerpunkt darauf 
legen, was eine Person kann, statt sich an einzelne Zielformulierungen zu halten (Ministry of Education Denmark 2008). 
Als Empfehlungen für die Vorbereitung der Prüfung werden aufgeführt :
1.   Formulieren Sie den generellen Inhalt des ausbildungsspezifischen Fachs in einem Satz.
2.   Wählen Sie 2-5 Inhaltsbereiche aus, die Ihnen am wichtigsten in Bezug auf das zu behandelnde Fach erscheinen.
3.   Formulieren Sie unter jedem Inhaltsbereich zwei Fragen, die dem Antragsteller helfen können zu beschreiben und darüber 
      nachzudenken, welche Kenntnisse er in diesem Bereich besitzt und wie er bislang in diesem Bereich gearbeitet hat. 
Aufgrund der Komplexität eines Interviews wird empfohlen, dass zwei Gutachter anwesend sind, um Beobachtungen und 
Eindrücke besser festhalten zu können (National Program for Prior Learning [NVR]).
Der Zeitrahmen einer Kompetenzfeststellung kann sich zwischen einem halben Tag bis zu zehn Tagen bewegen. Die Teilnah-
megebühr muss von hoch qualifizierten Teilnehmer*innen selbst getragen werden. Bei allen anderen Teilnehmer*innen kön-
nen die Berufsbildungsinstitute eine staatliche Förderung (Taxameter-Fund) bekommen. Arbeitgeber können bei Angestellten 
zudem eine Lohnsubvention für den Arbeitsausfall durch die Kompetenzfeststellung vom Staat erhalten (Cedefop 2016).

Beitrag für KofeBS

Aufgrund der gesetzlichen Neuerungen im Bereich Anerkennung von Vorbildung (letzte Neuerung trat 2015 in Kraft) han-
delt es sich bei dem dänischen Modell um ein relativ junges Konzept, welches sich aber auf langjährige Erfahrungen und die 
rechtliche Verankerung stützen kann. Hinzu kommen die Erfahrungen und Ergebnisse des Nordic Network for Adult Learning, 
welche ebenfalls Berücksichtigung finden. Dieser Hintergrund deutet auf eine breite Akzeptanz und Etablierung des Verfah-
rens hin, weshalb die gewonnen Erkenntnisse u.U. für ein Pilotprojekt wie KofeBS nicht uninteressant erscheinen. 
Konzeptionell besonders interessant am dänischen Validierungsverfahren ist dabei, dass die Kompetenzfeststellung dezentral 
an entsprechenden Berufsbildungsinstituten durchgeführt wird. Dies entspricht den Bedingungen bei KofeBS. 
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